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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das vergangene Jahr war vor allem geprägt von 

den Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskri-

se, die auch vor dem Verkehrsgewerbe nicht 

Halt gemacht hat. Die Auswirkungen der Welt-

wirtschaftskrise beeinflussten in hohem Maße 

die Berichterstattung der Marktbeobachtung 

des Bundesamtes und beherrschten die The-

men und Prognosen des Jahres- sowie der zahl-

reichen Sonderberichte.

2009 wurde das Bundesamt vom Bundesministe-

rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit 

der Betreuung der „Gleitenden Mittelfristprogno-

se für den Güter- und Personenverkehr“ beauf-

tragt. Diese beinhaltet detaillierte Aussagen zur 

kurz- und mittelfristigen Entwicklung des Beför-

derungsaufkommens und der Verkehrsleistung 

in Deutschland sowie zu den Erfüllungsgrößen 

auf die Verkehrsnachfrage. Sie ist eine vielbe-

achtete Voraussage, die der Beurteilung der Ver-

kehrskonjunktur im Vergleich zur gesamt- 

wirtschaftlichen Entwicklung und als Basisinfor-

mation für verschiedene politische Aktivitäten 

dient. Darüber hinaus ist sie ein wichtiges Hilfs-

mittel bei der Entscheidung über Investitionen.

Im Bereich der Rechtsentwicklung ist beson-

ders die Beteiligung des Bundesamtes am so-

genannten „Road-Package" (Regelungspaket 

zum Recht des Straßengüter- und 

Straßenpersonenverkehrs) zu erwähnen, das 

mit Inkrafttreten der entsprechenden Verordnun-

gen im Berichtsjahr zum Abschluss gebracht 

werden konnte. In diesen Verordnungen wer-

den die Voraussetzungen für den Markt- und 

Berufszugang im Straßengüter- und 

Straßenpersonenverkehr umfassend neu gere-

gelt. Ferner arbeitet das BAG daran, die not-

wendigen rechtlichen und technischen 

Voraussetzungen für ein „Europäisches Einzel-

staatliches Register (EER)“, zum gemein-

schaftsweiten Informationsaustausch über 

Güter- und Personenkraftverkehrsunterneh-

men, zu schaffen.

Wieder hat sich die Notwendigkeit wirksamer 

Straßenkontrollen bestätigt. Es mussten 2009 

ca. 18 % aller kontrollierten Fahrzeuge bean-

standet werden. Dabei wurden rund 181.200 

Verstöße gegen Vorschriften verschiedener 

Rechtsbereiche festgestellt. In 8.504 Fällen 

führte dies zur Untersagung der Weiterfahrt 

bzw. bei ausländischen Kraftfahrzeugen sogar 

zur Verweigerung der Einreise in die Bundesre-

publik Deutschland. Der regelmäßige Aus-

tausch von Kontrollpersonal mit unseren 

europäischen Nachbarn wurde auch 2009 wei-

ter intensiviert. Höhepunkt war hierbei eine ge-

meinsame Grenzkontrolle an der deutsch- 

französischen Grenze anlässlich des 10-jähri-

gen Jubiläums von Euro Contrôle Route (ECR), 

an der 21 Nationen teilgenommen haben.

Wie zu erwarten war, wirkte sich die Wirtschafts-

krise auch gravierend auf die Fahrleistungen 

der mautpflichtigen schweren Nutzfahrzeuge 

aus. Die Fahrleistung sank gegenüber dem Vor-



jahr um 3,2 Mrd. km, was einem Rückgang von 

rund 11,6 % entspricht. Aufgrund der zum 1. Ja-

nuar 2009 erfolgten Anpassung der Mautsätze 

stieg jedoch der Mautumsatz um 0,94 Mrd. Eu-

ro auf insgesamt 4,41 Mrd. Euro. Die hohe Ak-

zeptanz der Lkw-Maut spiegelt sich in der 

dauerhaft sehr geringen Beanstandungsquote, 

die im Jahr 2009 sogar unter 1 % liegt, wider.

Ich wünsche dem Verkehrsgewerbe, dass sich 

die zwischenzeitlich abzeichnende Wiederbele-

bung der Wirtschaftskonjunktur auch für das Gü-

terverkehrsgewerbe nachhaltig positiv auswirkt.

Köln, im Mai 2010

Andreas Marquardt

Präsident des Bundesamtes für Güterverkehr



Geschäftsbericht 2009

Inhalt

Vorwort des Präsidenten

Bundesamt für Güterverkehr

Mitwirkung bei der Rechtsentwicklung für den

Straßengüter- und Straßenpersonenverkehr 
Rechtsentwicklung
Fachliche Schulung
Sonstige Aktivitäten

Straßenkontrollen
Euro Contrôle Route (ECR)
KOWIKA

     Fahrpersonal / Digitales EG-Kontrollgerät
Technische Unterwegskontrolle
Kontrollergebnisse für das Jahr 2009

Maßnahmen

Marktzugang im nationalen und internationalen 

Straßengüter- und Straßenpersonenverkehr
Besonderheiten im Jahr 2009
Erteilung von CEMT-Genehmigungen und CEMT-Umzugsgenehmigungen
Ausgabe von bilateralen Genehmigungsurkunden
Mitwirkung in Genehmigungsverfahren der Länder
Unternehmensdatei / Werkverkehrsdatei
Betriebskontrollen
Straßenpersonenverkehr

Ordnungswidrigkeitenverfahren

15

20

23

11

10



Geschäftsbericht 2009

Lkw-Maut
Aktuelles
Mautsystem
Grundsatzfragen Lkw-Maut
Straßenkontrollen Maut

Ergebnisse der Mautkontrollen im Jahr 2009

Betriebskontrollen Maut
Ordnungswidrigkeitenverfahren Maut / Nacherhebung

      Betreiberüberwachung / Rechnungswesen
Aufgaben der Betreiberprüfung

Aufgaben der Mautstellenprüfung

Einnahmeprüfung

Prüfung der Betreibervergütung

Mauterstattung

Verkehrsträgerübergreifende Marktbeobachtung
      Gesetzliche Grundlagen und Ziele 
      Marktbeobachtung Landverkehr

Marktbeobachtungsberichte
Themenschwerpunkte 2009
Neue Aufgaben

Internationaler Luftverkehr

Konzessionsabgabe für das Betreiben von Autobahnnebenbetrieben

Luftverkehr des Bundes

Statistiken des Güterkraftverkehrs
Struktur der Unternehmen des Güterkraftverkehrs
- Unternehmensstatistik

Erhebungsmerkmale, Akzeptanz und Ablauf

Fahrleistungen auf mautpflichtigen Straßen
      -Mautstatistik

37

27

41

42

42

40



Geschäftsbericht 2009

Zivile Notfallvorsorge im Straßengüterverkehr
Transportorganisationen
Sicherung von Verkehrsleistungen

Zuwendungsverfahren

Dienstleistungszentrum Reisestelle

Zentrale Dienste
Allgemeines

      Personal
Ausbildung

           Fortbildung

Informationstechnik (IT) im Bundesamt

Einnahmen und Ausgaben

Organisationsplan des BAG 54

45

47

48

53

50







Geschäftsbericht 2009

Bundesamt für Güterverkehr

Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) ist eine 

selbstständige Bundesoberbehörde im Ge-

schäftsbereich des Bundesministeriums für Ver-

kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Es 

hat seinen Sitz in Köln und wird von dem Präsi-

denten geleitet.

Die Behörde gliedert sich in eine Zentrale (Köln) 

sowie acht Außenstellen und drei Außenstellen 

mit Schwerpunktaufgaben. Die Zentrale besteht 

aus vier Abteilungen und neunzehn Referaten. 

In den Referaten werden Aufgaben wahrgenom-

men, deren einheitliche Bearbeitung für den ge-

samten Geschäftsbereich des Amtes notwendig 

und zweckmäßig ist. Es handelt sich um folgen-

de Aufgabenfelder:

• Rechtsentwicklung,

• Planung, Koordinierung und Steuerung der 

Straßen- und Betriebskontrollen, der Markt-

zugangs- und Ordnungswidrigkeitenverfah-

ren sowie der zivilen Notfallvorsorge,

• Erhebung und Verwaltung der Lkw-Maut, 

Kontroll-, Prüfungs- und Überwachungs-

funktionen (nicht hoheitliche Tätigkeiten ob-

liegen einem privaten Dienstleister),

• Verkehrsträgerübergreifende Marktbeobach-

tung,

• Verkehrsfachstatistiken,

• Erhebung und Verwaltung der Konzessions-

abgabe der Autobahnnebenbetriebe,

• Genehmigung und Überwachung der Beför-

derungsentgelte im Fluglinienverkehr,

• Zuwendungsverfahren,

• Dienstleistungszentrum Reisestelle,

• Disposition und Aufsicht über den Shuttle- 

und Pendlerverkehr Bonn-Berlin,

• Allgemeine zentrale Verwaltungsaufgaben 

(Organisation, Personal, Haushalt, Kas-

sen- und Rechnungswesen, Informations-

technik, Innerer Dienst).

Die Außenstellen sind für die Aufgaben zustän-

dig, welche eine enge Zusammenarbeit mit den 

Verkehrsbehörden der Länder oder Kontakte zu 

Unternehmen, Verbänden und anderen Stellen 

sowie Prüfungen und Kontrollen vor Ort erfor-

dern. Sie sind in Sachbereiche gegliedert. 

Dementsprechend sind die Außenstellen in 

Dresden, Erfurt, Hannover, Mainz, München, 

Münster, Schwerin und Stuttgart für die Durch-

führung von Straßenkontrollen, Ordnungswidrig-

keitenverfahren, Marktzugangsverfahren, Be- 

triebskontrollen und für allgemeine dezentrale 

Verwaltungsaufgaben zuständig.

In den Außenstellen mit Schwerpunktaufgaben 

in Bremen, Kiel und Saarbrücken werden aus-

schließlich ordnungsrechtliche Verfahren durch-

geführt, vorrangig Ordnungswidrigkeitenver- 

fahren gegen ausländische Betroffene.

Das BAG und seine Außenstellen

10
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Mitwirkung bei der Rechtsentwick-
lung für den Straßengüter- und 
Straßenpersonenverkehr

Aufgrund seines engen Kontakts zum Straßen-

verkehrsgewerbe ist das Bundesamt für Güter-

verkehr an der Entwicklung des nationalen, 

europäischen und multilateralen Rechts für den 

Straßengüter- und Straßenpersonenverkehr be-

teiligt. Dabei greift das BAG auf die Ergebnisse 

und Erfahrungen des Straßenkontrolldienstes 

und die Erkenntnisse der verkehrsträgerübergrei-

fenden Marktbeobachtung zurück. Zudem wer-

den die Statistiken zum Güterkraftverkehr 

ausgewertet und die im Rahmen der Marktzu-

gangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ge-

sammelten Erfahrungen berücksichtigt. Neben 

Stellungnahmen zu Rechtsetzungsvorhaben 

des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung und anderer Stellen gibt das 

Bundesamt auch initiativ Anstöße für notwendi-

ge Anpassungen des deutschen, europäischen 

und internationalen Verkehrsrechts. Parallel da-

zu beteiligt sich das BAG an der Vorbereitung 

und Durchführung von Bund-Länder-Fachaus-

schüssen zu verschiedenen Themen, bilatera-

len Verkehrsverhandlungen des BMVBS und 

entsendet in dessen Auftrag Vertreter auf natio-

naler, europäischer und internationaler Ebene.

Rechtsentwicklung
Mit Inkrafttreten der Verordnungen zum soge-

gannten „Road Package“ (Regelungspaket zum 

Recht des Straßengüter- und Straßenper- 

sonenverkehrs) am 04.12.2009 wurde auf euro-

päischer Ebene ein zentrales Rechtssetzungs-

projekt zum Abschluss gebracht, an dem sich 

das BAG über das BMVBS mehrfach durch Stel-

lungnahmen beteiligt hat. Die Verordnungen re-

geln den Markt- und Berufszugang für Kraftver- 

kehrsunternehmer umfassend neu und fassen 

die bislang auf dem Gebiet des Personen- und 

Güterkraftverkehrs geltenden europäischen 

Rechtsgrundlagen in den drei Verordnungen 

(EG) Nr. 1071/2009, Nr. 1072/2009 und Nr. 

1073/2009 zusammen. Die Verordnungen wer-

den überwiegend zwei Jahre nach Inkrafttreten 

wirksam. Abweichend hiervon gelten die Kabo-

tagebestimmungen bereits ab dem 14.05.2010. 

Erstmals werden damit gemeinschaftsweit gülti-

ge Regelungen zum zulässigen Umfang von Ka-

botagebeförderungen aufgestellt.

Die Verordnungen gelten zwar direkt ohne Um-

setzung in das nationale Recht, dennoch sind 

in unterschiedlichen Bereichen Gesetzesände-

rungen erforderlich. Zur Umsetzung des „Road 

Package“ wurden daher Arbeits- und Projekt-

gruppen eingerichtet, in denen das BAG im 

Jahr 2009 u.a. an dem „Gesetz zur Änderung 

des GüKG und des FPersG“ mitarbeitete, mit 

dessen Verkündung im Jahr 2010 zu rechnen 

ist.

Ein wesentliches Ziel des Verordnungspaketes 

stellt die Optimierung des gemeinschaftsweiten 

Informationsaustausches dar. Nach Beauftra-

gung durch das BMVBS arbeitete das BAG da-

her seit Juli 2009 daran, die notwendigen 

rechtlichen und technischen Voraussetzungen 

für ein „Europäisches Einzelstaatliches Regis-

ter“ (EER) zum gemeinschaftsweiten Informati-

onsaustausch über Güter- und Personen- 

kraftverkehrsunternehmen zu schaffen. Bis zum 

31.12.2012 sind die Register der Mitgliedsstaa-

ten so einzurichten und miteinander zu vernet-

zen, dass die zuständige Behörde eines jeden 

Mitgliedsstaates das EER aller Mitgliedsstaaten 

abfragen kann. 

Gleichzeitig wurde dem Bundesamt die Aufga-

be einer „Einzelstaatlichen Kontaktstelle“ über-

tragen, über die allein die Kommunikation mit 
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den Mitgliedsstaaten über vorgegebene Mindest-

daten erfolgen soll.

Im Bereich des Fahrpersonalrechts wurden un-

ter Beteiligung des BAG Leitfäden zu den „Sozi-

alvorschriften im Straßenverkehr“ entwickelt, 

die sich insbesondere an betroffene Fahrer und 

Verkehrsunternehmer richten. Die Leitfäden wur-

den durch eine Arbeitsgruppe bestehend aus 

Vertretern des Bundes und der Länder erarbei-

tet und sodann im Rahmen der Bund-Länder-Re-

ferentenbesprechung „Sozialvorschriften“ abge- 

stimmt und beschlossen. Durch die Leitfäden 

werden die Verkehrsblattverlautbarungen zu Aus-

nahmeregelungen im Bereich der Sozialvorschrif-

ten und zur Ausstellung von Kontrollgeräte- 

karten ersetzt.

Zusätzliche Aufgaben ergaben sich durch die 

Umsetzung des Masterplans „Güterverkehr und 

Logistik“ des BMVBS. Auf Grundlage des Master-

plans war das BAG in Maßnahmen zur verstärk-

ten Durchsetzung von Sozialvorschriften im 

Straßengüterverkehr eingebunden. Zu diesem 

Zweck erfolgten u.a. regelmäßige, gezielte Aus-

wertungen der Kontrollergebnisse des BAG und 

der Länder, deren Ergebnisse zur Weiterentwick-

lung des Rechtsrahmens und der Verbesserung 

des Kontrollkonzepts dienen.

Im Themengebiet des multilateralen Güterkraft-

verkehrsrechts leistete das Bundesamt Beiträge 

für die angestrebte Neustrukturierung des multi-

lateralen CEMT-Kontingents. Ferner wurde die 

CEMT-Erteilungsrichtlinie für das Jahr 2010 über-

arbeitet. Die Änderungen waren von dem Gedan-

ken getragen, das Genehmigungsverfahren für 

CEMT-Genehmigungen für deutsche Unterneh-

men attraktiver zu gestalten und somit eine grö-

ßere Ausnutzung des deutschen Kontingents zu 

erreichen. Deshalb wurden die Voraussetzun-

gen und Verfahren zur Erteilung der Genehmi-

gungen gelockert.

Im Bereich der Berufskraftfahrer-Qualifikation 

beteiligte sich das BAG vor allem an erforderli-

chen Abstimmungsprozessen. Obwohl das Be-

rufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) 

und die zugehörige Berufskraftfahrer-Qualifikati-

ons-Verordnung (BKrFQV) bereits zum 

01.10.2006 in Kraft traten, wirkten sich die Vor-

schriften aufgrund von Übergangs-

bestimmungen erst seit dem 10.09.2009 im 

gewerblichen Güterkraftverkehr aus. Bei den 

Abstimmungsprozessen zwischen Bund und 

Ländern, z.B. darüber, welche Gruppen von 

Fahrern dem neuen Gesetz unterliegen, hat 

das Bundesamt zahlreiche Vorschläge in die 

fachliche Diskussion zwischen den zuständigen 

obersten Behörden des Bundes und der Länder 

eingebracht.

Im Auftrag des BMVBS erfolgte im Bereich des 

Fahrerlaubnisrechts zudem die Teilnahme am 

sog. „Driving License Comitee“, in dem Ausle-

gungsfragen zwischen Vertretern der EU-Komis-

sion und den Mitgliedsstaaten erörtert wurden. 

Schließlich wurde auf Grundlage der zahlrei-

chen durch das Bundesamt beantworteten An-

fragen von Spitzenorganisationen des Trans- 

portgewerbes, Industrie- und Handelskammern, 

aber auch einzelner Unternehmer und Fahrer, 

eine Sammlung der häufigsten Fragen nebst zu-

gehörigen Antworten erarbeitet und im Internet 

bereitgestellt.

Auch die Vorschriften zur Beförderung gefährli-

cher Güter bildeten einen Schwerpunkt im Rah-

men der Rechtsentwicklung des BAG. Bei der 

Neufassung des Gefahrgutbeförderungs-Geset-

zes (GGBefG), der Gefahrgut-Verordnung Stra-

ße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt 
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(GGVSEB) sowie der zugehörigen Durchfüh-

rungsrichtlinien (RSEB) hat das BAG über Stel-

lungnahmen seine Praxiserfahrungen aus den 

Straßenkontrollen sowie den Ordnungswidrigkei-

tenverfahren einbringen können. Die Änderun-

gen beinhalteten u.a. die Ausdehnung des 

Beförderungsbegriffs. Problematische Einzelfäl-

le konnten im Rahmen des Bund-Länder-Fach-

ausschusses geklärt werden.

Fachliche Schulung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stra-

ßenkontrolldienstes und der Sachbereiche zur 

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfah-

ren werden in der Anwendung der zu überwa-

chenden Rechtsvorschriften kontinuierlich 

geschult. Damit wird eine recht- und zweckmäßi-

ge Wahrnehmung des gesetzlichen Überwa-

chungsauftrags und der gesetzlich zuge- 

wiesenen Aufgaben als Bußgeldbehörde sicher-

gestellt.

Besonderer Schulungsbedarf ergab sich im 

Jahr 2009 auf dem Gebiet der Vorschriften zur 

Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer 

im Güterkraft- oder Personenverkehr unter Be-

rücksichtigung der zeitlichen Vorgaben zu den 

Besitzstandsvorschriften in § 3 des BKrFQG.

Weitere Fortbildungsschwerpunkte wurden im 

Bereich der Vorschriften zur Ladungssicherung 

und bei den Vorschriften zur Beförderung gefähr-

licher Güter der Klasse 7 des ADR (radioaktive 

Stoffe) gesetzt. Die Schulungen zur Klasse 7 er-

folgten in Zusammenarbeit mit dem Fortbildungs-

zentrum für Technik und Umwelt (FTU) in 

Karlsruhe. Außerdem wurden Seminare und Fort-

bildungsveranstaltungen durchgeführt, die das 

Abfall-, Fahrpersonal-, Gefahrgut-, Güterkraftver-

kehrs- und Straßenverkehrsrecht (einschließlich 

Ladungssicherung und technischer Unterwegs-

kontrolle) betrafen.

Insgesamt wurden im Jahr 2009 über 250 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des BAG geschult. 

Der regelmäßige Wissens- und Meinungsaus-

tausch zwischen den Schulungsbeauftragten 

des BAG und den Verantwortlichen der zustän-

digen Länderbehörden ist zur Sicherstellung ei-

ner einheitlichen Vorschriftenauslegung und 

-vermittlung wichtig. Insbesondere im Bereich 

des Gefahrgutrechts fand im Jahr 2009 wieder 

ein reger Erfahrungsaustausch zwischen den 

beteiligten Stellen statt.

Sonstige Aktivitäten
Neben der Beteiligung an Rechtssetzungsvor-

haben unterstützte das BAG das BMVBS bei 

der Beantwortung parlamentarischer Anfragen, 

bei Auskunftsersuchen ausländischer Behörden 

und der Gestaltung bilateraler Verkehrsabkom-

men. Darüber hinaus engagierte sich das Bun-

desamt in verschiedenen Gremien zur 

Ladungssicherung. Dazu gehören Gremien des 

Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), des Bun-

desverbandes Güterkraftverkehr Logistik und 

Entsorgung (BGL) sowie des Wirtschaftsver-

bandes der deutschen Kautschukindustrie 

(WDK). Mit dem WDK arbeitete das BAG an 

Leitlinien für den sicheren Transport von Reifen.

Kennzeichnung eines Gefahrguttransportes
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Straßenkontrollen

Das Bundesamt leistet mit seinen Straßenkon-

trollen einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung 

der Verkehrssicherheit, zum Umweltschutz und 

zur Sicherung der Marktordnung im Straßengü-

terverkehr. Im Vordergrund stehen die Rechtsbe-

reiche Güterkraftverkehrsrecht, Fahrpersonal- 

recht und Straßenverkehrsrecht einschließlich 

Ladungssicherung und technischer Unterwegs-

kontrolle. Darüber hinaus erfolgt eine große 

Zahl von Kontrollen auf speziellen Rechtsgebie-

ten, insbesondere mit den Schwerpunkten Ge-

fahrgut- und Abfalltransportrecht.

Zur Durchführung der Straßenkontrollen waren 

im Jahr 2009 im Bundesamt 244 Stellen be-

setzt, davon 231 mit Kontrolleuren/innen und 13 

mit Oberkontrolleuren/innen.

Durch die Kontrolltätigkeit des BAG wird der Si-

cherheitsstandard auf den Fernstraßen und den 

Bundesautobahnen erhöht, was dazu beiträgt 

schwere Unfälle und Schäden zu verhindern.

Euro Contrôle Route (ECR)
Die Kontrolldienste von 14 EU-Mitgliedstaaten ar-

beiten in der Kontrollorganisation Euro Contrôle 

Route (ECR) zusammen, um die internationale 

Zusammenarbeit auf Kontrollebene weiter zu ent-

wickeln. Weitere sechs EU-Mitgliedstaaten neh-

men im Status eines Beobachters teil.

Im Jahr 2009 hat ECR gemeinsam mit TISPOL 

(European Traffic Police Network) die Zusam-

menarbeit bei der Bekämpfung und Erkennung 

von Manipulationen im Zusammenhang mit 

dem Einsatz von Fahrzeugen mit digitalem Kon-

trollgerät fortgesetzt, um die EU-Kommission zu 

diesem Thema zu unterstützen. Die gemeinsa-

men Schulungsveranstaltungen für Führungs-

kräfte (Master Class) von ECR und TISPOL 

fanden reges Interesse.

Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens organi-

sierte Euro Contrôle Route im Oktober 2009 an 

der deutsch-französischen Grenze bei Saar-

brücken eine gemeinsame Kontrolle, bei der 

sich das Kontrollpersonal aus den ECR-Mit-

gliedstaaten mit verschiedenen Kontrolltechni-

ken vertraut machen konnte. Besondere 

Aufmerksamkeit erzielten die mobilen Prüfzüge 

zur technischen Unterwegskontrolle, die aus 

drei Mitgliedstaaten (Luxemburg, Österreich, 

Ungarn) ihre Kontrolltechnik zeigten.

Der regelmäßige Austausch von Kontrollperso-

nal mit Nachbarländern fand wieder mit Frank-

reich, Österreich, den Niederlanden und Polen 

statt.

Kontrollpersonal des Bundesamtes hat auch an 

multilateralen Kontrollen teilgenommen, in de-

nen Kontrollgruppen aus Vertretern nahezu al-

ler ECR-Mitgliedstaaten gebildet werden.

Die abgestimmten Abfalltransportkontrollen im 

Rahmen des europäischen Projektes IMPEL-

TFS (European Union Network for the Imple-

mentation and Enforcement of Environmental 

Law) wurden fortgesetzt.

Mit der tschechischen Kontrollorganisation Cen-

trum Sluzeb wurden gemeinsame grenzüber-

schreitende Kontrollen in Bayern und Sachsen 

intensiviert.

Mobile Lkw-Hebebühne bei einer gemeinsamen
Kontrolle
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KOWIKA
Zur Optimierung der Aufgabenziele hat das 

BAG im Jahr 2009 das Projekt „KOWIKA-SKD“ 

erfolgreich in fast allen Außenstellen eingeführt. 

Das Projekt „KOWIKA-SKD“ ist ein Teil des Ge-

samtprojektes „KOWIKA“ im Bundesamt, wel-

ches für eine effiziente, qualitätsgesicherte und 

papierarme Bearbeitung von Kontrollfällen in 

den Bereichen Kontrolle, Ordnungswidrigkei-

ten und Kasse steht. 

Am Anfang der vorgenannten Prozesskette 

steht der Straßenkontrolldienst mit der Erstel-

lung von Kontrollberichten, Kontrollmitteilungen, 

Kontrollbescheinigungen (einschl. Anlagen in 

elektronischer Form und Papierform), Verwar-

nungen und Sicherheitsleistungen mittels dem 

Programm- Modul „KOWIKA-SKD Mobile“. Die-

se Individualsoftware verwaltet im Büro-Kfz des 

Kontrolldienstes über ein Netzwerk die beiden 

Laptops mit Multifunktionsgerät (Drucker, Scan-

ner, Kopierer), Zahlungsterminal zur Vereinnah-

mung von Bargeld und bargeldlosen 

Zahlungen, PDA zur Auswertung des digitalen 

Kontrollgerätes und Digitalkamera und steuert 

den Versand der Kontrolldaten mittels UMTS/ 

GPRS. Die Kontrollfallakten werden über eine 

zentrale Datenbank an die jeweilige Außenstelle 

des Bundesamtes gesandt. In den Außenstellen 

werden die eingehenden elektronischen Kontroll-

fallakten unterstützt durch das Programm-Mo-

dul „KOWIKA-Office“ qualitätsgesichert und 

anschließend inklusive der Anlagen teilautomati-

siert an das vom BAG genutzte Ordnungswidrig-

keitenprogramm weitergeleitet oder zur Abgabe 

an externe Ahndungsbehörden ausgedruckt.

Fahrpersonal / Digitales 
EG-Kontrollgerät
Im Jahr 2006 trat die Verpflichtung zur Ausrüs-

tung aller neu zugelassenen Fahrzeuge, die 

dem Personen- oder Güterverkehr dienen, 

mehr als neun Sitzplätze bieten und/oder eine 

zulässige Gesamtmasse größer als 3,5 Tonnen 

aufweisen, mit einem digitalen EG-Kontrollgerät 

in Kraft. Der Anteil der Fahrzeuge mit einem sol-

chen digitalen EG-Kontrollgerät ist seither stetig 

angestiegen. Ende des Jahres 2009 waren fast 

die Hälfte aller Fahrzeuge in den Kontrollen des 

Bundesamtes mit digitalen EG-Kontrollgeräten 

ausgerüstet. Mit dieser Entwicklung ging auch 

ein Anstieg des Anteils der Kraftfahrer mit einer 

entsprechenden Fahrerkarte einher.

Den Änderungen in der Ausstattung der Fahr-

zeuge entsprechend, wurden die Kontrolleure 

des BAG mit der Kontrollausrüstung nach dem 

Anhang II der Richtlinie (EWG) Nr. 3821/85 aus-

gerüstet. Um dem gestiegenen Aufkommen an 

Fahrzeugen mit digitalem Kontrollgerät und den 

Digitales Kontrollgerät

Das mobile Büro
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damit verbundenen Anforderungen gerecht zu 

werden, wurde die Ausrüstung der Kontrolleure 

im Jahr 2009 nochmals um weitere technische 

Hilfsmittel erweitert. Durch diese Maßnahmen 

betrug die Anzahl der durchschnittlich pro Fahr-

zeug und Fahrer kontrollierten Arbeitstage rund 

21 Tage.

Technische Unterwegskontrolle
Seit Einführung der technischen Unterwegskon-

trolle von Nutzfahrzeugen im Sinne der Richtli-

nie 2000/30/EG im September 2004 wurde eine 

jährlich steigende Anzahl von Fahrzeugen einer 

besonderen Prüfung bezüglich der Bremsanla-

ge, der Abgasanlagen, Lenkanlagen, Beleuch-

tungs- und Signaleinrichtungen, Räder und Rei-

fen, Federung, Fahrgestell, Fahrtenschreiber, 

Geschwindigkeitsbegrenzer, des Austritts von 

Kraftstoff und Öl, aber auch der Abgastrübung 

und gasförmigen Emissionen sowie im Bezug 

auf den Gesamtwartungszustand unterzogen. 

Um die Ziele der Richtlinie 2000/30/EG und 

deren Umsetzung in der TechKontrollV effizient 

zu verfolgen, wurde in den Monaten April, Juli, 

September und Oktober des Jahres 2009 die 

zwischen Österreich und Deutschland bewährte 

Zusammenarbeit durch wechselseitigen Aus-

tausch von Kontrollpersonal fortgesetzt. Die 

Bundesanstalt für Verkehr in Österreich verfügt 

bereits über langjährige Erfahrung in der An-

wendung von technischen Kontrollen, vor allem 

im Hinblick auf mobile Prüfzüge. Im Rahmen 

des Projektes Euro Contrôle Route (ECR) konn-

ten die deutschen Kontrolleure in Österreich/ 

Vorarlberg aktiv an dem praktischen Einsatz 

des österreichischen Prüfzugs teilnehmen. Die 

Technische Unterwegskontrolle
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durch den Austausch gewonnenen Erfahrungen 

erweisen sich für die Weiterentwicklung und die 

Verbesserung des Kontrollprozesses als beson-

ders wertvoll. 

Im Jahr 2009 wurden 22.747 Fahrzeuge durch 

Technikexperten hinsichtlich technischer Verstö-

ße kontrolliert. Im Vergleich zum Vorjahr wur-

den in diesem Teilbereich sogar 25 % 

Fahrzeuge mehr kontrolliert (2008: 18.170 Fahr-

zeuge). Insgesamt wurde wegen technischer 

Verstöße rund jedes 5. Fahrzeug beanstandet.

Kontrollergebnisse für das Jahr 2009
Der Fokus der Kontrolltätigkeit des Straßenkon-

trolldienstes ist neben den Zulässigkeits- und 

Genehmigungskontrollen vor allem auf Kontrol-

len bezüglich der Verkehrssicherheit, aber auch 

des Umweltschutzes gerichtet. Deshalb bestim-

men die weitaus schwierigeren und zeitintensi-

veren Kontrollen aus den Bereichen des 

Fahrpersonal-, Gefahrgut- und Abfallrechts so-

wie der Ladungssicherung und der technischen 

Sicherheit den wesentlichen Inhalt der Straßen-

kontrollen. Durch die auf 28 Tage verlängerte Mit-

führungspflicht von Arbeitszeitnachweisen wur- 

den die Kontrollen des Rechtsgebietes Fahrper-

sonalrecht im Hinblick auf ihre Kontrolltiefe aus-

geweitet. Die Anzahl der überprüften 

Arbeitstage hat sich so innerhalb weniger Jahre 

mehr als verdoppelt. 

Trotz dieser Vorgaben konnte die Anzahl der 

kontrollierten Fahrzeuge gegenüber dem Vor-

jahr auf  513.812 Fahrzeuge leicht gesteigert 

werden.

Maßnahmen
Im Jahr 2009 mussten rund 18 % aller kontrol-

lierten Fahrzeuge beanstandet werden. 

Bei 91.380 beanstandeten Fahrzeugen wurden 

rund 181.200 Verstöße gegen die Vorschriften 

der verschiedenen Rechtsbereiche festgestellt. 

Davon entfallen allein 138.400 Verstöße auf Be-

anstandungen gegen die Bestimmungen der 

Fahrpersonalvorschriften (insbesondere Lenk- 

und Ruhezeiten). Damit nehmen die fahrperso-

nalrechtlichen Verstöße einen Anteil von über 

75 % ein. Rund 25.300 festgestellte straßenver-

kehrsrechtliche Verstöße (insbesondere Nicht-

einhaltung von Abmessungen, Achslasten und 

Gewichten, Verstöße gegen die Vorschriften 

der Ladungssicherheit sowie der technischen 

Ausrüstung und Beschaffenheit von Nutzfahr-

zeugen) entsprechen einem Anteil von rund 

14 % aller Verstöße.

BAG-Kontrolleur bei der Arbeit
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Die Überprüfung der Einhaltung von Gefahrgut-

vorschriften wurde  im Jahr  2009 an 25.976 

Fahrzeugen durchgeführt. Dabei musste beina-

he jedes 10. Fahrzeug beanstandet werden. Bei 

den festgestellten Verstößen handelte es sich in 

der Hauptsache um fehlende oder nicht ord-

nungsgemäße Ausrüstungsgegenstände 

(22,3 %) sowie Verstöße gegen Vorschriften 

über Kennzeichnung (19,8 %) und Begleitpapie-

re (14,7 %).

Etwa 50 % der Beanstandungen konnten durch 

den Kontrolldienst vor Ort mit einer Verwarnung 

geahndet werden. In den anderen Fällen wur-

den Kontrollberichte gefertigt und von ausländi-

schen Betroffenen Sicherheitsleistungen auf die 

zu erwartende Geldbuße erhoben. Die Sicher-

heitsleistungen in Höhe von rund 4,6 Mio. Euro 

sind gegenüber dem Vorjahresniveau (4,5 Mio. 

Euro) leicht gestiegen. 

Wegen akuter Gefährdung des Straßenver-

kehrs und der Umwelt musste in 8.504 Fällen 

(9,3 % der beanstandeten Fahrzeuge) die Wei-

terfahrt untersagt bzw. bei ausländischen Kraft-

fahrzeugen die Einreise in die Bundesrepublik 

Deutschland verweigert werden.

Maßnahmen von 2005 bis 2009

Anzahl der Kontrollen in den Jahren 2005 bis 2009
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Marktzugang im nationalen und in-
ternationalen Straßengüter- und 
Straßenpersonenverkehr

Das Bundesamt für Güterverkehr erteilt CEMT-

Genehmigungen und CEMT-Umzugsgenehmi-

gungen für den internationalen Straßengüterver-

kehr. Ferner ist es zuständig für die Ausgabe 

von bilateralen Genehmigungsurkunden. Das 

Bundesamt wirkt mit bei Verwaltungsmaßnah-

men der Verkehrsbehörden der Länder, die den 

Güterkraftverkehr betreffen, insbesondere bei Er-

laubnis- und Gemeinschaftslizenzverfahren. Dar-

über hinaus ist der Bereich Marktzugang im 

Straßengüterverkehr mit der Durchführung von 

Betriebskontrollen zur Überprüfung der Einhal-

tung der genehmigungsrechtlichen Bestimmun-

gen betraut. Des Weiteren erfüllt das BAG 

Verwaltungsaufgaben nach dem Personenbeför-

derungsgesetz.

Die Mitarbeiter im Bereich Marktzugang sind 

wichtige Ansprechpartner für andere Behörden 

(z.B. Polizeien der Länder, Bundespolizei, Zoll) 

sowie für Unternehmer und Privatpersonen in 

Fragen des Marktzugangs im nationalen und in-

ternationalen Straßengüter- und Personenver-

kehr.

Besonderheiten im Jahr 2009
Im März 2009 bat das BMVBS darum, gezielte 

Kontrollen von Kabotagetransporten durchzufüh-

ren und in Form von Sonderberichten die Auswir-

kungen der Kabotagefreigabe für Unternehmen 

aus den neuen EU-Mitgliedstaaten zum 1. Mai 

2009 im Verkehrsmarkt zu beleuchten.

Dem Betriebskontrolldienst des Bundesamtes 

sind Hinweise auf Verstöße gegen die Kabotage-

vorschriften durch den Straßenkontrolldienst 

des Bundesamtes und durch Anzeigen Dritter zu-

gegangen.

In 239 Fällen verdichteten sich die Hinweise. Im 

Rahmen der bereits durchgeführten Betriebs-

kontrollen wurden Bußgeldbescheide bis zu 

15.000 Euro erlassen.

Erteilung von CEMT-Genehmigungen 
und CEMT-Umzugsgenehmigungen
CEMT-Genehmigungen berechtigen zu Beförde-

rungen im grenzüberschreitenden gewerblichen 

Güterkraftverkehr zwischen den CEMT-Mitglied-

staaten. Hierzu zählen neben den Staaten der 

Europäischen Union und des Europäischen 

Wirtschaftsraumes eine Vielzahl der ost- und 

südosteuropäischen Staaten. Im Jahr 2009 be-

trug das Kontingent der CEMT-Genehmigungen 

für Deutschland 1.615 Jahresgenehmigungen 

und 240 Kurzzeitgenehmigungen.

Im Jahr 2009 hat das Bundesamt ca. 440 Jah-

resgenehmigungen erteilt, die fast ausschließ-

lich bei Verwendung von weniger umwelt- 

belastenden und besonders verkehrssicheren 

Fahrzeugen gelten. Zeitgleich wurden 148 Kurz-

zeitgenehmigungen ausgegeben.

CEMT-Genehmigung
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Für die Beförderung von Umzugsgut stehen be-

sondere mengenmäßig nicht beschränkte 

CEMT-Genehmigungen zur Verfügung. Im Jahr 

2009 wurden insgesamt 127 CEMT-Umzugsge-

nehmigungen erteilt.

Ausgabe von bilateralen Genehmigungs-
urkunden
Die für den Straßengüterverkehr mit Staaten au-

ßerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes er-

forderlichen Genehmigungen werden dem 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung von diesen Staaten zur Verfügung 

gestellt und von inländischen Behörden an deut-

sche Transportunternehmer ausgegeben.

Für den Straßengüterverkehr mit vielen osteuro-

päischen Staaten gibt das Bundesamt die ent-

sprechenden Genehmigungsurkunden aus. Im 

Jahr 2009 wurden ca. 8.300 dieser Genehmi-

gungsurkunden an Transportunternehmen aus-

gestellt.

Mitwirkung in Genehmigungsverfahren 
der Länder
Das BAG wird vor Erteilung einer Erlaubnis für 

den Güterkraftverkehr sowie einer Gemein-

schaftslizenz von den zuständigen Verkehrsbe-

hörden der Länder insbesondere zur 

Zuverlässigkeit der Antragsteller angehört.

Im Jahr 2009 hat das Bundesamt insgesamt 

über 13.160 Stellungnahmen zu Anfragen der 

Länderbehörden bei Anträgen auf Erteilung von 

nationalen Berechtigungen bzw. Gemeinschaftsli-

zenzen abgegeben. Im gleichen Zeitraum hat 

es zu rund 500 Anfragen wegen Rücknahme 

oder Widerrufs von nationalen Berechtigungen 

bzw. Gemeinschaftslizenzen Stellung genom-

men.

Unternehmensdatei / Werkverkehrsdatei
Das BAG führt aufgrund gesetzlichen Auftrags 

eine Datei über alle im Inland niedergelassenen 

Unternehmen des gewerblichen Güterkraftver-

kehrs sowie eine Datei über alle in Deutschland 

niedergelassenen Unternehmen des Werkver-

kehrs. An Hand dieser Unternehmensdatei lässt 

sich unmittelbar feststellen, über welche Berech-

tigungen die jeweiligen Unternehmen verfügen. 

Die zuständigen Verkehrsbehörden sind ver-

pflichtet, dem Bundesamt die Erteilung oder 

den Widerruf von Erlaubnissen und Gemein-

schaftslizenzen zu melden.

Jeder Unternehmer, der Werkverkehr mit Kraft-

fahrzeugen, die einschließlich Anhänger ein hö-

heres zulässiges Gesamtgewicht als 3,5 t 

haben, betreibt, ist verpflichtet, sein Unterneh-

men vor Beginn der ersten Beförderung beim 

Bundesamt anzumelden. Die gewonnenen Da-

ten dienen u.a. zur Vorbereitung verkehrspoliti-

scher Entscheidungen durch die zuständigen 

Stellen und als Auswahlgrundlage für Unterneh-

mensbefragungen im Rahmen der Marktbeob-

achtung durch das Bundesamt.

Betriebskontrollen
Zur Überwachung der Einhaltung güterkraftver-

kehrsrechtlicher Bestimmungen und der Markt-

zugangsvoraussetzungen können Beauftragte 

des BAG bei allen in Deutschland am Transport-

geschehen Beteiligten Betriebskontrollen durch-

führen. Grundlagen für die Durchführung von 

Betriebskontrollen sind im Wesentlichen Kon-

trollberichte des Straßenkontrolldienstes des 

Bundesamtes und der Polizei. Darüber hinaus 

ersuchen die zuständigen Erlaubnisbehörden 

sowie Verbände das Bundesamt, entsprechen-

de Betriebskontrollen durchzuführen. Das BAG 

hat im Jahr 2009 insgesamt 304 Betriebskontrol-

len durchgeführt. Die dabei getroffenen Feststel-

lungen werden nach entsprechender Auswer- 
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tung entweder an die jeweils zuständige Buß-

geldbehörde übermittelt oder vom Bundesamt 

in eigener Zuständigkeit als Bußgeldbehörde 

weiterverfolgt.

Im Jahr 2009 erließ das Bundesamt gegen Auf-

traggeber von Transportunternehmern, die uner-

laubten Güterkraftverkehr betrieben hatten, 

89 Bußgeldbescheide. 78 Bußgeldbescheide 

des Bundesamtes in Höhe von 267.383 Euro 

wurden bestandskräftig und 11 Bescheide nach 

Gerichtsverfahren rechtskräftig.

Ferner wurden insgesamt 34 Verfallbescheide 

gegen Auftraggeber mit einem Gesamtbetrag in 

Höhe von rund 370.500 Euro bestandskräftig.

Straßenpersonenverkehr
Das Bundesamt ist Genehmigungsbehörde für 

den grenzüberschreitenden genehmigungspflich-

tigen Gelegenheitsverkehr.

Im Jahr 2009 wurden 180 Genehmigungen für 

den grenzüberschreitenden Gelegenheitsver-

kehr erteilt.

Daneben wirkt das BAG bei der Erteilung von 

Genehmigungen für den grenzüberschreitenden 

Pendelverkehr (Ferienzielverkehr) und für den 

grenzüberschreitenden Linienverkehr mit. 2009 

wurden rund 28 Anträge deutscher und ausländi-

scher Unternehmen auf Erteilung von Genehmi-

gungen für den Pendelverkehr geprüft und mit 

der Bitte um Erteilung der Genehmigungen an 

in- und ausländische Genehmigungsbehörden 

weitergeleitet.

Im Rahmen seiner Mitwirkung bei Genehmi-

gungsverfahren für den grenzüberschreitenden 

Linienverkehr betreute das Bundesamt im Jahr 

2009 einen Bestand von rund 2.600 Linien. In 

rund 4.000 Fällen wurden in- und ausländische 

Anträge auf Einrichtung eines Linienverkehrs 

und Änderungsanträge zu bestehenden Ver-

kehrsdiensten geprüft sowie der Austausch von 

Genehmigungen veranlasst. Danach wurden 

die Anträge erforderlichenfalls mit entspre- 

chenden Stellungnahmen an die deutschen und 

ausländischen Genehmigungsbehörden weiter-

geleitet.

Das Bundesamt berichtet dem BMVBS zur Vor-

bereitung von Verhandlungen mit anderen Staa-

ten zu Problemen bei der Genehmigungs- 

erteilung für den Personenverkehr und bei der 

Durchführung dieser Verkehrsdienste.

Bus im Linienverkehr
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Ordnungswidrigkeitenverfahren

Das Bundesamt für Güterverkehr ist Bußgeldbe-

hörde bei bestimmten Zuwiderhandlungen ge-

gen die Vorschriften über die Lenk- und 

Ruhezeiten des Fahrpersonals, des Güterkraft-

verkehrs-, Abfall- und Gefahrgutrechtes sowie 

weiterer Rechtsgebiete in Zusammenhang mit 

dem Transport von Gütern und Personen auf 

der Straße. Die Bearbeitung der Ordnungswidrig-

keitenverfahren erfolgt in den Sachbereichen 2 

der elf Außenstellen des Bundesamtes; Steue-

rungs- und Grundsatzaufgaben werden in der 

Zentrale in Köln wahrgenommen.

Ist das BAG nicht die zuständige Bußgeldbehör-

de, werden die Feststellungen an die entspre-

chenden Länderbehörden weitergeleitet. Bei 

eigener Zuständigkeit (in der Regel bei gebiets-

fremden Betroffenen und bei bestimmten Zuwi-

derhandlungen gebietsansässiger Betroffener 

gegen das Güterkraftverkehrsgesetz, gegen be-

stimmte Auskunftspflichten nach dem Verkehrs-

statistikgesetz und gegen das Berufskraftfahrer- 

qualifikationsgesetz) bearbeitet das BAG Kon-

trollberichte des Straßenkontrolldienstes und 

der Polizei sowie Mitteilungen anderer Behör-

den abschließend. Sofern erforderlich werden er-

gänzende Ermittlungen durchgeführt. Die 

Betroffenen erhalten Gelegenheit, sich zu den 

Beschuldigungen zu  äußern. Nach dem Ab-

schluss der notwendigen Ermittlungen wird der 

Vorgang entweder  durch  Bußgeldbescheid, 

bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten auch 

durch Verwarnung mit oder ohne Verwarnungs-

geld oder durch Einstellung abgeschlossen.

Im Jahr 2009 wurden ca. 33.700 Verstöße ge-

ahndet und rund 12,5 Mio. Euro Geldbußen 

und Verwarnungsgelder festgesetzt. Dabei ste-

hen jedoch nicht die Einnahmen im Vorder-

grund. Ziel des BAG ist es vielmehr, durch 

spürbare Pflichtenmahnungen einen Beitrag zur 

Erhöhung der Verkehrssicherheit, der Gewähr-

leistung des Wettbewerbs und zur Verbesse-

rung der Arbeitsbedingungen des Fahr- 

personals zu leisten. Kontrolle und Ahndung sol-

len Fahrer und Verantwortliche in den Unterneh-

Kontrolle der mitzuführenden Papiere

Sanktionen im Jahr 2009
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men dazu anhalten, die Rechtsvorschriften in Zu-

sammenhang mit dem Transport von Gütern 

und Personen auf der Straße zu beachten.

Hierzu zählen schwerpunktmäßig die fahrperso-

nalrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 

diejenigen über die Einhaltung von Lenk- und 

Ruhezeiten (EG-Sozialvorschriften). Zu den 

Lenk- und Ruhezeiten und deren Kontrolle be-

steht stets ein erhöhter Informationsbedarf, was 

sich auch in zahlreichen Anfragen widerspiegelt. 

Allein im Jahr 2009 sind mehr als 2.100 Anfra-

gen mit unterschiedlichen Fragestellungen per 

E-Mail an das BAG gerichtet worden, hinzu 

kommt noch eine Vielzahl telefonischer und brief-

licher Anfragen. Aus Kapazitätsgründen können 

nicht alle Anfragen durch das BAG selbst 

beantwortet werden, teilweise wurden Anfragen 

daher an die zuständigen Behörden der Länder 

weitergeleitet.

Das Bundesamt unterstützt das Bundesministeri-

um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit 

Jahresberichten über Kontrollergebnisse auf 

den Gebieten der EG-Sozialvorschriften, Gefahr-

gutvorschriften und der Durchführung der Techni-

schen Unterwegskontrolle in Deutschland. 

Dafür werden die eigenen Kontrollzahlen und 

die Kontrollzahlen der Länder sowie Informatio-

nen über Gefahrgutunfälle zusammengestellt 

und die bundesweiten Ergebnisse an das 

BMVBS zur Weiterleitung an die Europäische 

Kommission übermittelt.

Auch zwischenstaatlich erfüllt das BAG eine 

wichtige Aufgabe als Koordinierungs- und Über-

mittlungsstelle. Verstößt beispielsweise ein An-

gehöriger eines in Deutschland ansässigen 

Unternehmens gegen Fahrpersonal- oder Ge-

fahrgutvorschriften in einem anderen EU/EWR-

Staat, so übermittelt die dort zuständige 

Behörde den Verstoß dem BAG zur Weiterlei-

tung an die zuständige Länderbehörde. Umge-

kehrt teilt das BAG Informationen über in 

Deutschland, von Angehörigen eines in einem 

anderen EU/EWR Staat ansässigen Unterneh-

mens begangene Verstöße, den zuständigen 

Behörden im Staat des Unternehmenssitzes mit.

Für interne Zwecke des BAG wird eine Vor-

schriftensammlung mit 170 Einzelgesetzen, 

Rechtsverordnungen und Verwaltungsrichtlinien 

Maßnahmen im Jahr im Jahr 2009 gegen Gebietsfremde
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sowie EU- und supranationalen Vorschriften 

aus dem Bereich des Güterkraftverkehrsrechtes 

vorgehalten und ständig gepflegt. Damit ist ge-

währleistet, dass die Mitarbeiter des BAG bei 

Kontroll- und Ahndungsmaßnahmen stets auf 

den aktuellen Stand der Gesetzgebung zurück-

greifen können.

Rückwirkend zum 17. September 2009 ist die 

neue Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 

und Binnenschifffahrt (GGVSEB) in Kraft getre-

ten (BGBl. I S. 1389). Sie ist die nationale Vor-

schrift für den Gefahrguttransport auf Straße, 

Schiene und Binnengewässern und ersetzt die 

bisherige GGVSE. Neben der Umsetzung der 

EG-Gefahrgutrichtlinie werden unter anderem 

Regelungen zu Zuständigkeiten, Pflichten und 

Ordnungswidrigkeiten sowie zur Verlagerung 

von Transporten von der Straße auf andere Ver-

kehrsträger und zur Fahrwegbestimmung getrof-

fen. Das Bundesamt hat im Auftrag des BMVBS 

den neuen Buß- und Verwarnungsgeldkatalog 

zum Gefahrguttransportrecht (Anlage 7 der 

Richtlinien zur Durchführung der GGVSEB) er-

stellt.

Mit dem Inkrafttreten des vierten Gesetzes zur 

Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2062) ist die Ahndungszustän-

digkeit des BAG zum 1. Oktober 2009 erweitert 

worden. Nunmehr werden auch Ordnungswidrig-

keitenverfahren nach dem Sprengstoffgesetz 

wegen Zuwiderhandlungen gegen die Rechts- 

vorschriften über das Mitführen einer Erlaubnis, 

eines Befähigungsscheines oder einer Verbrin-

gungsgenehmigung durchgeführt. Vorausset-

zung ist, dass die Zuwiderhandlung in einem 

Unternehmen begangen wurde, das in Deutsch-

land weder seinen Sitz noch eine geschäftliche 

Niederlassung und auch der Betroffene in 

Deutschland keinen Wohnsitz hat.

Maßnahmen im Jahr im Jahr 2009 gegen Gebietsansässige
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Lkw-Maut

Aktuelles
Im Jahr 2009 haben mautpflichtige schwere 

Nutzfahrzeuge rund 24,4 Mrd. km auf dem ge-

bührenpflichtigen Streckennetz zurückgelegt. Da-

mit sank die Fahrleistung gegenüber dem 

Vorjahr um rund 3,2 Mrd. km (ca. 11,6 %) und 

lag nur noch leicht über dem Stand bei Aufnah-

me des Wirkbetriebes der Lkw-Maut in 2005.

Die Zahl der eingebauten Fahrzeuggeräte 

(OBU) ist bis Ende 2009 ebenfalls leicht auf 

rund 641.000 Stück gesunken. Im Jahresdurch-

schnitt konnten rund 89 % aller Einnahmen 

über das automatische Erhebungssystem abge-

rechnet werden. Dies verdeutlicht die hohe Ak-

zeptanz des automatischen Erhebungssystems, 

welches die Hauptlast des zuverlässigen und rei-

bungslosen Wirkbetriebes der Lkw-Maut trägt.

2009 wurde ein Mautumsatz in Höhe von rund 

4,41 Mrd. Euro erzielt. Gegenüber dem Vorjahr 

ist der Mautumsatz infolge der zum 1. Januar 

2009 erfolgten Anpassung der Mautsätze um 

rund 0,94 Mrd. Euro (ca. 27,2 %) gestiegen.

Mautsystem
Das Bundesamt nimmt die hoheitlichen Aufga-

ben beim Vollzug der Lkw-Maut wahr. Die Errich-

tung und der Betrieb des Mauterhe- 

bungssystems wurde einem Privaten als Verwal-

tungshelfer (Betreiber), der Toll Collect GmbH 

(nachfolgend: Toll Collect), übertragen.

Mit der Erhebung der Lkw-Maut wird entspre-

chend den EU-rechtlichen Vorgaben eine verur-

sachergerechte Anlastung der Wegekosten 

realisiert und der Lkw-Verkehr stärker an der Fi-

nanzierung der Infrastruktur beteiligt. Dies ist 

der Systemwechsel von der alleinigen Finanzie-

rung über die Steuer zu einer Nutzerfinanzie-

rung durch eine fahrleistungsabhängige 

Lkw-Gebühr ("Maut"). Die tatsächliche Nutzung 

bestimmt den Umfang der Benutzungsgebühr.

Mit Rechtskraft des Zweiten Gesetzes zur Än-

derung des Autobahnmautgesetzes für schwe-

re Nutzfahrzeuge vom 22. Dezember 2008 

(BGBl. I 2008, S. 2967) erfolgte zum Jahresbe-

ginn eine Änderung der Definition des maut-

pflichtigen Fahrzeugs. Es wurde in § 1 Abs. 1 

ABMG der neue Fahrzeugbegriff eingeführt, 

der zwei voneinander unabhängige Alternativen 

umfasst. Dieser wurde durch die geänderte eu-

roparechtliche Rechtsgrundlage (Änderung der 

Fahrzeugdefinition in Artikel 2 lit. d der Richtli-

nie 1999/ 62/EG durch Artikel 1 Nr. 1 lit. e der 

Richtlinie 2006/38/EG) vorgegeben. Seit An-

fang 2009 unterliegen der Mautpflicht nunmehr 

Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen, 

die ausschließlich für den Güterkraftverkehr be-

stimmt sind (1. Alternative) oder eingesetzt wer-

den (2. Alternative) und deren zulässiges 

Gesamtgewicht - einschließlich Anhänger - min-

destens 12 t beträgt.

Nach der Gesetzesbegründung (Bundestags-

Drucksache 16/10388, S. 9) wird der neue zwei-

teilige Fahrzeugbegriff in erster Linie als Korrek-

tiv für die Fälle verstanden, in welchen konkret 

Güterkraftverkehr nach dem GüKG durchge-

führt wird, eine Mautpflicht bislang aber nicht 

eintrat, weil Fahrzeuge oder Fahrzeugkombina-

tionen eingesetzt wurden, die über keine für 

den Güterkraftverkehr typischen Fahrzeug- und 

Aufbauarten verfügten, bzw. nicht ausschließ-

lich für den Güterkraftverkehr zweckbestimmt 

waren. Durch den neuen Fahrzeugbegriff ergibt 

sich nun eine geringfügige Ausweitung des Krei-

ses mautpflichtiger Fahrzeuge gegenüber der 

vorherigen Rechtslage.
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Das mautpflichtige Streckennetz wird - stets ak-

tuell und für alle Nutzer transparent - von der 

Bundesanstalt für Straßenwesen unter dem 

Link www.mauttabelle.de veröffentlicht.

Auswirkungen auf die Mauthöhe haben die auf 

dem mautpflichtigen Streckennetz zurückgeleg-

te Strecke, die Anzahl der Achsen des Fahr-

zeugs oder der Fahrzeugkombination sowie die 

Emissionsklasse des Motorfahrzeugs.

Die Maut ist vor Fahrtantritt zu entrichten. Da 

die Erhebung ohne Unterbrechung der Fahrt er-

möglicht ist, sind keine Mautstationen notwen-

dig. Der Nutzer kann das automatische System 

mithilfe eines im Fahrzeug installierten Geräts 

(OBU) wählen oder bucht sich vor Fahrtantritt 

manuell an einem Mautstellenterminal (z.B. an 

einer Tankstelle) oder über das Internet ein. Ei-

ne zwingende Verpflichtung zur Nutzung des au-

tomatischen Einbuchungssystems besteht nicht.

Das Fahrzeuggerät wird nach einer Benutzerre-

gistrierung von Toll Collect zur Verfügung ge-

stellt. Bei Fahrtantritt wird das Gerät einge- 

schaltet und ggf. die Achszahl eingegeben. Mit-

tels Satellitennavigation wird dann automatisch 

jede Autobahnbenutzung erkannt und über 

GSM-Mobilfunk an Toll Collect übermittelt. Die 

Abrechnung der Gebühren erfolgt durch die Be-

treibergesellschaft.

Die Einbuchung über das Internet setzt die vor-

herige Registrierung bei Toll Collect voraus. 

Mautstellenterminals können ohne vorherige 

Registrierung genutzt werden. Die Standorte 

der Mautstellenterminals sind im Internet auf 

der Homepage von Toll Collect (www.toll-col-

lect.de) veröffentlicht.

Rund 3.350 Mautstellen sind im In- und Aus-

land verfügbar, die sich insbesondere in der Nä-

he von Autobahnauf- und -abfahrten befinden. 

Bei der manuellen Einbuchung geben die Nut-

zer vor Fahrtantritt alle erforderlichen Daten, 

wie die gewünschte Fahrtroute, den Zeitpunkt 

des Fahrtantritts, Achszahl, Emissionsklasse 

und das Kfz-Kennzeichen in das Mautstellenter-

minal ein.
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Grundsatzfragen Lkw-Maut
Konzeptionelle Aufgaben, grundsätzliche Rechts-

fragen und administrative Funktionen für die 

Steuerung des gesamten Mautsystems werden 

durch das Referat Grundsatzaufgaben/Adminis-

tration erledigt.

Einen Schwerpunkt bildete im Jahr 2009 die Um-

setzung der neuen zweiteiligen Fahrzeugdefiniti-

on des mautpflichtigen Fahrzeugs. Nunmehr 

sind zusätzlich auch Fahrzeuge mautpflichtig, 

die zwar aufgrund ihrer Fahrzeug- und Aufbau-

art nicht mautpflichtig sind, gleichwohl jedoch 

für den Güterkraftverkehr eingesetzt werden. 

Den Maßstab zur Beurteilung bildet das Güter-

kraftverkehrsgesetz (GüKG).

Im Wirkbetrieb der Lkw-Maut war zudem auch 

die stärkere Differenzierung der Mautsätze nach 

Emissions- und Partikelminderungsklassen zum 

1. Januar 2009 zu berücksichtigen. Die Bundes-

regierung hatte im Rahmen des integrierten 

Energie- und Klimaprogramms beschlossen, 

den Einsatz umweltfreundlicher Lkw noch stär-

ker zu fördern. Daher sind die Mautkategorien 

und Mautsätze der Mauthöheverordnung so ge-

staltet worden, dass die Anschaffung umwelt-

freundlicher Lkw und die Nachrüstung schwerer 

Nutzfahrzeuge mit Partikelminderungssystemen 

zu einer geringeren Lkw-Maut führt. Zugleich 

wurde mit der einhergehenden Mauterhöhung 

die Spreizung der Mautsätze nach Emissions-

klassen verstärkt.

Zur Einsatzoptimierung der Kontrollmittel wird 

ein integriertes Planungs- und Kontrollkonzept 

erarbeitet, welches eine noch effizientere Ver-

zahnung der einzelnen Kontrollmittel (automati-

sche Kontrolle durch Toll Collect, Straßen- und 

Betriebskontrollen durch das BAG) gewährleis-

tet. Ferner wird ein portables Kontrollgerät ent-

wickelt, welches das bisherige Kontrollkonzept 

abrundet.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung wurde zu vorgenannten wie 

weiteren Themen von grundsätzlicher Bedeu-

tung in insgesamt 87 Berichten aktuell infor-

miert.

Eine ständige Aufgabe liegt in der Klärung von 

Rechtsfragen im Bereich des Autobahnmautge-

setzes. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die 

Zusammenarbeit mit dem Betreiber Toll Collect. 

Insofern ergaben sich eine Vielzahl von Ausle-

gungsfragen zur Anwendung des Betreiberver-

trages.

Seit Mautstart wurden bis Ende 2009 rund 400 

verwaltungsgerichtliche Klageverfahren zu Auto-

bahnbenutzungsgebühren abgeschlossen. Hier-

bei handelte es sich sowohl um Verfahren, die 

das BAG unmittelbar bearbeitete als auch um 

Verfahren, die Toll Collect als Beliehene in Fäl-

len der Nacherhebung aus der automatischen 

Kontrolle durchführte; insoweit mussten die 

Schriftsätze abgestimmt werden. Ende 2009 

waren noch rund 50 Klageverfahren unmittelbar 

gegen das BAG anhängig.

Manuelle Einbuchung in das Mautsystem
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Rund 600 schriftliche Bürgeranfragen wurden be-

antwortet. Täglich standen die Mitarbeiter/innen 

zur Beantwortung telefonischer Bürgeranfragen 

aber auch zu mautspezifischen Fragen aus 

dem Hause zur Verfügung.

Im Aufgabengebiet Systemsteuerung wurden ne-

ben dem weiteren Ausbau des Zentralen Infor-

mationssystems (ZIS) fortlaufend technische 

Anpassungen des Mautsystems begleitet. Dane-

ben erfolgte die Analyse und Verarbeitung von 

Mautdaten zur Gewährleistung der Arbeit der üb-

rigen Fachreferate der Abteilung Lkw-Maut. Die 

Ordnungswidrigkeiten-Statistik und die Auswer-

temöglichkeiten der Fahrtendaten werden auf 

der Grundlage eines neuen Rahmenvertrages 

seit Sommer 2009 weiter ausgebaut. Die Anbin-

dung eines Geographischen Informationssys-

tems (GIS) zur räumlichen Analyse der 

Mautdaten ist in Vorbereitung.

Straßenkontrollen Maut
Die ca. 480  Mautkontrolleure/innen und  Maut- 

oberkontrolleure/innen des Bundesamtes sind - 

in Abhängigkeit vom aktuellen Verkehrsaufkom-

men - mit regionalen und zeitlichen Schwerpunk-

ten sowie entsprechender Intensität unterwegs. 

Die dienstlichen Wohnsitze dieser Mitarbeiter/in-

nen sind gleichmäßig entlang des deutschen Au-

tobahnnetzes verteilt. Dadurch können alle der 

Mautpflicht unterliegenden Streckenabschnitte 

gleichermaßen gut erreicht werden.

Jeweils zwei Mautkontrolleure/innen mit einem 

Kontrollfahrzeug bilden in der Regel eine soge-

nannte Kontrollgruppe. In wenigen Fällen be-

steht eine Mautkontrollgruppe auch aus  Einzel- 

fahrern mit abweichendem Kontrollauftrag. Die-

se Kontrollgruppen sind bis zu einer Anzahl von 

maximal 13 pro Einheit in insgesamt 21 Mautkon-

trolleinheiten organisatorisch zusammengefasst 

und jeweils einem/einer Oberkontrolleur/in unter-

stellt.

Die aktuell für Mautkontrollen eingesetzten 250 

Dienstfahrzeuge vom Typ Volkswagen T5 sind 

mit einer speziellen elektronischen Kontrolltech-

nik ausgestattet. Die Kontrollgruppen stehen 

mit Hilfe diverser Kommunikationseinrichtungen 

jederzeit mit den technischen Einrichtungen 

von Toll Collect, externen Datenpools (z.B. 

Kraftfahrt-Bundesamt) und allen übrigen Maut-

kontrolleinheiten des Bundesamtes in Verbin-

dung.

Die Mautkontrolleure/innen des BAG verrichten 

ihren Dienst

• in Form mobiler Kontrollen im fließenden 

Verkehr beim Überholen der zu kontrollie-

renden Fahrzeuge oder

• durch stationäre Kontrollen (Standkontrol-

len), ggf. gemeinsam mit anderen Maut-

kontrollgruppen, mit Kontrollgruppen des 

Straßenkontrolldienstes des BAG, der Poli-

zei oder des Zolls.

Bei mobilen Kontrollen werden Lastkraftfahrzeu-

ge auf der Autobahn im Vorbeifahren kontrol-

liert. Hierbei können mit Hilfe einer im 

Kontrollfahrzeug installierten Leseeinrichtung 

die für eine ordnungsgemäße Mautzahlung rele-

vanten Fahrzeugdaten aus dem im Lastkraftwa-

gen eingebauten Fahrzeuggerät mittels einer 

speziellen Übertragungstechnik (DSRC) ausge-

Maut-Kontrollfahrzeug
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lesen werden. Lastkraftfahrzeuge ohne einge-

bautes Fahrzeuggerät werden durch Eingabe 

der Kraftfahrzeugkennzeichen in ein Kontroll- 

und Rechnersystem der Dienstfahrzeuge einge-

geben und auf einen zentralen Rechner übertra-

gen. Noch vor Abschluss des Überholvorgangs 

zeigt die elektronische Rechneranzeige des Kon-

trollfahrzeuges an, ob und in welcher Weise für 

das kontrollierte Lastkraftfahrzeug Maut entrich-

tet worden ist.

Auf den Abschnitten der mautpflichtigen Bundes-

straßen werden die Mautkontrollen nicht beim 

Überholvorgang, sondern vom Fahrbahnrand 

aus durchgeführt. Hierfür steht zusätzlich eine 

besondere technische Ausrüstung zur Verfü-

gung.

Bei stationären Kontrollen auf den Autobahnen 

stehen die teilnehmenden Kontrollgruppen auf 

besonders eingerichteten Autobahnrastplätzen 

mittels Funk in Datenverbindung mit Kontroll- 

brücken von Toll Collect, die speziell vor den 

Rastplätzen auf der Autobahn installiert sind. Die-

se Kontrollbrücken werden üblicherweise auch 

für die sonstige automatische Mautüberwa-

chung genutzt. Im Falle einer stationären Kon-

trolle liefern sie Fotos der erfassten 

Lastkraftfahrzeuge mit Fahrzeug- und Nationali-

tätenkennzeichen sowie einer Darstellung der 

Achszahl des kontrollierten Fahrzeugs. Diese 

Dokumentationen werden dem/der Mautkontrol-

leure/in mit weiteren Informationen über die 

Mautentrichtung des jeweiligen Lkws auf einem 

im Kontrollfahrzeug installierten Notebook (Aus-

leithilfe) angezeigt. Lastkraftfahrzeuge, die als 

nicht oder falsch zur Maut eingebucht identifi-

ziert werden, können dann zielsicher auf die 

Rastplätze ausgeleitet und einer umfangreiche-

ren Überprüfung unterzogen werden.

Maut-Kontrolle
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Ergebnisse der Mautkontrollen im Jahr 2009
Im Jahr 2009 wurden von den Mautkontrolleu-

ren/innen des Bundesamtes insgesamt 

8.024.879 Lastkraftfahrzeuge überprüft. Hierbei 

sind 36.670 Fahrzeuge hinsichtlich einer nicht 

ordnungsgemäß entrichteten Maut beanstandet 

worden. Im Vergleich zu 2008 sind vom Mautkon-

trolldienst des Bundesamtes aufgrund der zu-

rückgegangenen Verkehrsleistung im Jahre 

2009 ca. 1.600.000 Fahrzeuge weniger kontrol-

liert worden.

Die Gesamtsumme der im Jahr 2009 durchge-

führten Mautkontrollen (BAG und automatische 

Kontrollen durch Toll Collect) ergab 18.280.102 

kontrollierte Lastkraftfahrzeuge.

Aus der Zahl der durchgeführten Kontrollen und 

der Summe der aufgedeckten Mautverstöße er-

rechnet sich eine durchschnittliche, auf das 

Jahr bezogene Beanstandungsquote. Diese 

Quote liegt für das Jahr 2009 unter 1%.

Die geringe Zahl an Beanstandungen zeigt wei-

terhin einen erfreulichen Trend auf, der ein ho-

hes Maß an Akzeptanz für die Maut belegt. 

Gleichermaßen wird hierdurch die Effizienz des 

Mautkontrolldienstes des BAG und dessen öf-

fentliche Wahrnehmung bestätigt.

Betriebskontrollen Maut
Das Bundesamt für Güterverkehr ist im Rah-

men der Maut auch für die Durchführung von 

Betriebskontrollen zuständig. Die Kontrollen be-

ziehen sich ausschließlich auf die Einhaltung 

der Vorschriften des ABMG.

Im Unterschied zum Mautkontrolldienst des 

BAG und zu den Kontrollbrücken des Betrei-

bers bietet die Betriebskontrolle, also die Über-

prüfung von Sachverhalten im Betrieb, den 

Vorteil, gezielt solche Nutzer überprüfen zu kön-

nen, die in besonderem Maße gegen ihre maut-

rechtlichen Verpflichtungen verstoßen. Dabei 

gehen die dort gewonnenen Erkenntnisse weit 

über die bloße, zum Zwecke der Nacherhebung 

oder der Ahndung erfolgende Aufnahme nicht 

ordnungsgemäßer Entrichtungen hinaus. Viel-

mehr besteht im Rahmen solcher Betriebskon-

trollen die Möglichkeit, mautwidrige Verhal- 

tensweisen durch den Abgleich mit betriebli-

chen Abläufen aufzudecken. Zudem kann der 

Einsatz flexibel gesteuert werden. Dadurch kön-

nen Regionen, wie z.B. regionale Verkehre in 

Gebieten, die entsprechend unterdurchschnittli-

cher Verkehrsdichte weniger überwacht wür-

den, hinreichend abgedeckt werden oder 

thematische Sonderprüfungen erfolgen. Insge-

samt erfüllen die Betriebskontrollen - über die 

Nacherhebung hinaus - weitergehende Aufga-

ben und sind wichtiger Bestandteil des Gesamt-

kontrollkonzeptes zur Überwachung der 

Einhaltung der mautrechtlichen Bestimmungen.

Für den Betriebskontrolldienst wurden 7 Prüfge-

biete eingerichtet, in denen 29 Betriebskontrol-

leure tätig sind. Den Schwerpunkt der 

Kontrolltätigkeit bildeten gebietsansässige Un-

ternehmen, die bei Straßen- oder Brückenkon-

trollen besonders häufig auffällig geworden 

waren. Darüber hinaus wurden Initiativkontrol-

Lkw auf einer Raststätte
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len durchgeführt und Hinweisen Dritter nachge-

gangen.

Im Jahre 2009 hat der Betriebskontrolldienst 

530 Betriebskontrollen abgeschlossen. Im Rah-

men der durchgeführten Betriebskontrollen wur-

den ca. 1,15 Mio. Fahrten überprüft, Maut in 

Höhe von ca. 1.282.000 Euro nachträglich erho-

ben sowie Bußgelder in Höhe von insgesamt 

ca. 303.000 Euro verhängt.

Ordnungswidrigkeitenverfahren Maut / 
Nacherhebung
Bei festgestellten Verstößen wird grundsätzlich 

die nicht- bzw. die nicht rechtzeitig oder nicht in 

voller Höhe gezahlte Maut in einem Verwaltungs-

verfahren nachträglich erhoben und zudem ein 

Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den ver-

antwortlichen Betroffenen durchgeführt.

Im Jahr 2009 wurden wegen Verstößen gegen 

das ABMG rund

• 33.000 Bußgeldbescheide erlassen,

• 17.000 Verwarnungen (mit und ohne Ver-

warngeld) erteilt und

• 33.000 Nacherhebungsbescheide erlassen.

In 2009 wurden dem zuständigen Amtsgericht 

Köln über 1.400 Bußgeldverfahren zur Entschei-

dung vorgelegt. Vorausgegangen waren jeweils 

Einsprüche der Betroffenen (des Fahrzeughal-

ters, des Beförderers oder des Fahrzeugfüh-

rers) gegen entsprechende Bußgeldbescheide 

des BAG.

In etwa 89 % aller Fälle hatten die Einsprüche 

keinen Erfolg infolge Einspruchsrücknahme, Ver-

werfung des Rechtsbehelfs wegen Unzulässig-

keit, Bestätigung der Rechtsauffassung des 

BAG oder lediglich Reduzierung der Geldbuße.

In etwa 11 % aller Fälle wurde zugunsten des 

Betroffenen eingestellt. Dies geschah überwie-

gend deshalb, weil entlastende Sachverhalte 

erst im gerichtlichen Verfahren vorgebracht wur-

den.

Ordnungswidrigkeiten wegen Nichtentrichtung 

von Maut verjähren nicht bereits nach drei Mo-

naten, sondern - abhängig davon, ob eine fahr-

lässige oder vorsätzliche Begehungsweise 

vorliegt - erst nach zwei bzw. drei Jahren.

ABMG-Nacherhebungsverfahren können auch 

von der Betreibergesellschaft Toll Collect in Ber-

lin als beliehener Unternehmer durchgeführt 

werden, wenn die Kontrollfeststellung durch 

eine Kontrollbrücke im Rahmen einer automati-

schen Kontrolle getroffen wurde. In diesen Fäl-

len ist das Bundesamt Widerspruchsbehörde.

Betreiberüberwachung / 
Rechnungswesen
Das Referat Betreiberüberwachung/Rechnungs-

wesen stellt den ordnungsgemäßen Betrieb des 

Mauterhebungssystems durch die Betreiberge-

sellschaft (Toll Collect GmbH) sicher und führt 

Erstattungsverfahren im manuellen Mauterhe-

bungsverfahren durch. Die Kernaufgaben las-

sen sich folgendermaßen zusammenfassen:

• Überwachung der Toll Collect GmbH in 

sämtlichen Geschäftsbereichen auf Basis 

des Betreibervertrages und der entspre-

chenden gesetzlichen Regelungen

• Regelmäßige Prüfung des Mautstellennet-

zes

• Sicherstellen der vollständigen und ord-

nungsgemäßen Vereinnahmung von Maut-

zahlungen und damit verbundenen 

Gebühren

• Feststellung der Betreibervergütung
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• Durchführung von Erstattungsverfahren für 

nicht oder nur teilweise in Anspruch genom-

mene Fahrstrecken nach Ablauf des Gültig-

keitszeitraums.

Aufgaben der Betreiberprüfung
Die Betreiberprüfung stellt durch regelmäßige 

Prüfungen sowie Sonderprüfungen den auftrags-

konformen Betrieb des Mautsystems durch die 

Toll Collect GmbH sicher. Messungen in Kernbe-

reichen des Mautsystems stellen die qualitätsbe-

zogene Leistungsfähigkeit fest, die dann 

Grundlage entweder für eine eventuell erreichte 

Bonuszahlung oder im Falle der Minderleistung 

für einen Malus ist. Diese Messungen sichern 

das hohe Niveau des Mautsystems und lassen 

Aussagen über die Güte und Vollständigkeit der 

Mauterhebung zu.

Aufgaben der Mautstellenprüfung
Im Jahr 2009 wurden für sämtliche Mautstellen 

regelmäßige Prüfungen auf Einhaltung der Anfor-

derungen gemäß Betreibervertrag durchgeführt 

(z.B. Öffnungszeiten, ausreichendes Parkplatz-

angebot). Die Funktionsfähigkeit der Systemkom-

ponenten und die ordnungsgemäße Verar- 

beitung der Einbuchungsdatensätze konnten 

nachgewiesen werden.

Des Weiteren wurde das Mautstellennetz konti-

nuierlich auf geforderte Netzabdeckung und 

nachfrageorientierte Standortwahl der Mautstel-

len untersucht und bei Bedarf angepasst.

Einnahmeprüfung
Die Einnahmeprüfung dient der Sicherstellung 

der korrekten und vollständigen Erhebung der 

Maut sowie der vollständigen und rechtzeitigen 

Abführung der Mauteinnahmen an den Bund.

Der Mautumsatz im Jahr 2009 belief sich auf 

rund 4,410 Mrd. Euro. Die Verteilung über die 

einzelnen Monate des Jahres, differenziert 

nach In- und Ausländern, kann der folgenden 

Tabelle entnommen werden.

Mautumsatz im Jahr 2009
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Die prozentuale Verteilung des Mautumsatzes 

nach In- und Ausländern im Jahr 2009 stellt sich 

wie folgt dar:

Die Verteilung des Gesamtmautumsatzes auf 

die aktuell gültigen Schadstoffklassen kann der 

nachfolgenden Grafik entnommen werden:

Die genaue Verteilung nach Zahlungsmitteln 

sieht im Jahr 2009 folgendermaßen aus:

Prüfung der Betreibervergütung
Der Bereich Betreibervergütung ermittelt auf Ba-

sis eines sog. Cost-Plus-Modells die an Toll Col-

lect zu zahlende jährliche Vergütung. 

Eventuelle Anpassungen der Vergütung, die 

Überwachung von Vertragsstrafen sowie die 

Überprüfung der ordnungsgemäßen Kosten- 

und Leistungsrechnung der Betreibergesell-

schaft sind ebenfalls Bestandteil des Aufgaben-

spektrums.

Mauterstattung
Im Bereich Maut-Erstattungsverfahren wurden 

im Jahr 2009 rund 4.800 Anträge bearbeitet. 

Maut wird vom BAG auf Verlangen erstattet, 

wenn die Fahrt, für die sie entrichtet wurde, 

nicht oder nicht vollständig durchgeführt wurde 

und tatsächliche Gründe vorliegen, die eine 

Stornierung vor oder während des Gültigkeits-

zeitraums des Einbuchungsbelegs unmöglich 

gemacht haben. Voraussetzung ist die fristge-

rechte Antragstellung beim Bundesamt unter 

Nutzung des im Internet abrufbaren Erstattungs-

formulars.

Verteilung des Mautumsatzes im Jahr 2009
nach In- und Ausländer

Mautumsatz im Jahr 2009 nach Zahlungsmittel

Verteilung des Mautumsatzes im Jahr 2009
nach Schadstoffklassen
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Verkehrsträgerübergreifende 
Marktbeobachtung

Gesetzliche Grundlagen und Ziele
Zu den gesetzlichen Aufgaben des Bundesam-

tes zählt die Beobachtung und Begutachtung 

der Entwicklung des Marktgeschehens im Ver-

kehr (§ 14 GüKG). Die Marktbeobachtung um-

fasst den Eisenbahn-, Straßen- und 

Binnenschiffsgüterverkehr sowie den Luftver-

kehr und dient dem Ziel, Entwicklungen auf 

dem Verkehrsmarkt frühzeitig zu erkennen. Da-

her unterrichtet das BAG das Bundesministeri-

um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

regelmäßig über das aktuelle Marktgeschehen 

und absehbare zukünftige Entwicklungen. 

Durch ihre Feststellungen soll die Marktbeobach-

tung insbesondere dazu beitragen, die Funkti-

onsfähigkeit des mittelständisch strukturierten 

Verkehrsgewerbes zu erhalten, ruinösen Wettbe-

werb zu vermeiden und strukturelle Überkapazi-

täten rechtzeitig zu erkennen.

Marktbeobachtung Landverkehr
Zur Erfüllung seines gesetzlichen Auftrages wer-

tet das Bundesamt in Abstimmung mit dem 

BMVBS regelmäßig verkehrsträgerspezifische 

und verkehrsträgerübergreifende Informationen 

und Marktdaten aus. Hierbei greift das BAG 

zum einen auf amtliche Wirtschafts- und Ver-

kehrsstatistiken sowie zahlreiche Fachveröffentli-

chungen zurück. Zum anderen nehmen 

dezentral im Bundesgebiet tätige Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Marktbeobachtung direk-

ten Kontakt mit allen am Verkehrsgeschehen 

Beteiligten auf. Expertengespräche mit Vertre-

tern von Unternehmen der Verkehrswirtschaft, 

der verladenden Wirtschaft und Verbänden sol-

len dazu beitragen, ein ausgewogenes, differen-

ziertes Bild der tatsächlichen Marktlage zu 

gewinnen. Durch die Einbeziehung der verschie-

denen Marktakteure fließen somit alle wesentli-

chen Informationen und Anregungen in die 

verkehrspolitische Entscheidungsfindung ein. 

Die Marktgespräche bieten ferner ein Forum, 

um das Bundesamt auf Probleme oder Entwick-

lungen hinzuweisen, die für die Gesprächspart-

ner, den Verkehrsträger oder die Branche 

insgesamt von Bedeutung sind. Alle Gespräche 

finden auf freiwilliger Basis statt und werden 

vertraulich behandelt.

Marktbeobachtungsberichte
Die zusammengefassten Erkenntnisse des 

BAG werden dem BMVBS in Form periodischer 

Berichte und sogenannter Sonderberichte vor-

gelegt. Zu erstgenannten zählen insbesondere 

die Jahres- und Halbjahresberichte der Marktbe-

obachtung, in denen in regelmäßigen Abstän-

den die Entwicklung auf den Verkehrsmärkten 

verkehrsträgerübergreifend dargestellt wird. 

Demgegenüber setzen sich die Sonderberichte 

mit speziellen Sachverhalten und aktuellen ver-

kehrswirtschaftlichen Fragestellungen verschie-

denster Art auseinander. Darüber hinaus erstellt 

das Bundesamt auf Anforderung des BMVBS ei-

ne Vielzahl von Einzelberichten, die dort direkt 

in die Vorbereitung verkehrspolitischer Entschei-

dungen und Maßnahmen eingehen. Viele die-

ser Berichte werden der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht und können auf der Inter-

netseite des Bundesamtes (www.bag.bund.de) 

kostenlos eingesehen und heruntergeladen wer-

den.

Themenschwerpunkte 2009
Ein Schwerpunkt der Berichterstattung an das 

BMVBS lag im Jahr 2009 auf der globalen Wirt-

schaftskrise und deren Einfluss auf den deut-

schen Güterverkehrsmarkt. Die folgenden 

Ausführungen fassen diesbezüglich wesentli-

che Aussagen des Herbstberichts 2009 der 
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Marktbeobachtung zusammen: Die Wirtschafts-

krise führte im Jahr 2009 zu einem starken Rück-

gang der Verkehrsnachfrage in Deutschland. Im 

Vergleich zum 1. Halbjahr 2008 verringerte sich 

die im Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsgü-

terverkehr beförderte Gütermenge im 1. Halb-

jahr 2009 insgesamt um 16,6 %, die Verkehrs- 

leistung um 15,1 %. Dabei verzeichneten alle 

Verkehrsträger im Vergleichszeitraum zweistelli-

ge prozentuale Mengen- und Leistungsrückgän-

ge. Die rückläufige Industrieproduktion und die 

geringere Handelstätigkeit spiegelten sich so-

wohl im Binnenverkehr als auch im grenzüber-

schreitenden Verkehr wider. Besonders 

betroffen von der rückläufigen Verkehrsnachfra-

ge zeigte sich der Schienengüterverkehr, der 

nach einem mehrjährigen Wachstum überpropor-

tionale Mengen- und Leistungsrückgänge zu ver-

zeichnen hatte und so Anteile am Modal Split 

verlor. Zwar war zum Ende des Jahres 2009 ei-

ne Stabilisierung des Güterverkehrsmarktes auf 

niedrigem Niveau erkennbar, eine durchgreifen-

de Verbesserung zeichnete sich bis dato jedoch 

nicht ab.

Infolge der erheblichen Verschlechterung der 

Auftrags- und Beschäftigungslage ging die Ka-

pazitätsauslastung bei den deutschen Güterver-

kehrsunternehmen deutlich zurück. Vor dem 

Hintergrund hoher Laderaumüberkapazitäten 

auf dem deutschen und europäischen Güterver-

kehrsmarkt hat der inter- und intramodale Preis-

wettbewerb um das verbleibende Beförder- 

ungsaufkommen spürbar an Intensität gewon-

nen. Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Si-

tuation in weiten Teilen des Güterver- 

kehrsgewerbes im Verlauf des Jahres 2009 er-

heblich verschlechtert. Im Bereich des Straßen-

güterverkehrs spiegelte sich dies in einer 

spürbaren Zunahme der Insolvenzverfahren 

und der Zahl der Betriebsaufgaben wider. Eine 

Vielzahl der Verkehrsunternehmen hat auf die 

aktuelle Marktlage mit einer Stilllegung von Be-

förderungskapazitäten, der Einführung von 

Kurzarbeit sowie Personalentlassungen rea-

giert. Die Investitionsneigung hat deutlich nach-

gelassen.

Neben der Wirtschaftskrise bildeten im Jahr 

2009 vor allem Themen im Zusammenhang mit 

der EU-Osterweiterung weitere Schwerpunkte 

der Berichterstattung. Letztere erstreckte sich 

u.a. auf die Auswirkungen der Kabotagefreiga-

be in Deutschland zum 1. Mai 2009 für Güter-

kraftverkehrsunternehmen aus Polen, Tsche- 

chien, der Slowakei, Ungarn und den baltischen 

Staaten sowie die zu erwartenden Konsequen-

zen einer möglichen Freigabe der Kabotage für 

Unternehmen aus den jüngsten EU-Mitglied-

staaten Rumänien und Bulgarien. Zentrales 

Thema eines weiteren Berichts war die Frage-

stellung, wie sich fünf Jahre nach der ersten 

EU-Osterweiterungsrunde die Anteile der einzel-

nen Verkehrsträger im Verkehr zwischen 

Deutschland und den jungen EU-Mitgliedstaa-

ten Mittel- und Osteuropas entwickelt haben. 

Güterzug am Bahnhof Köln West
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Angesichts des von der Bundesregierung verfolg-

ten Ziels einer nachhaltigen Verkehrspolitik ge-

winnen für die Marktbeobachtung zudem 

umweltrelevante Fragestellungen an Bedeu-

tung. Untersuchungen zur Verwendung schwefel-

armer Kraftstoffe in der Binnenschifffahrt oder 

zur Nutzung von Biokraftstoffen im Straßengüter-

verkehr sind hierfür zwei Beispiele.

Neue Aufgaben
Neue zusätzliche Aufgaben ergaben sich für die 

Marktbeobachtung im Jahr 2009 aus der Umset-

zung der Maßnahme F 5 des von der Bundesre-

gierung beschlossenen Masterplans Güterver- 

kehr und Logistik sowie aus der erstmaligen Be-

treuung der „Gleitenden Mittelfristprognose für 

den Güter- und Personenverkehr“, die vom 

BMVBS an das Bundesamt übertragen wurde.

Zu den Zielbereichen des Masterplans zählt 

u.a. die Verbesserung der Arbeits- und Ausbil-

dungsbedingungen im Transportgewerbe. In die-

sem Zusammenhang sieht die Maßnahme F 5 

des Masterplans ein Monitoring der Arbeitsbedin-

gungen in Güterverkehr und Logistik durch das 

BAG im Rahmen der Marktbeobachtung vor. In 

Abstimmung mit dem BMVBS wurden daher im 

Jahr 2009 in einem gesonderten Bericht die ak-

tuelle Arbeitsmarktsituation und die Arbeitsbe-

dingungen in ausgewählten Berufsbildern näher 

analysiert. Im Einzelnen handelte es sich um 

die folgenden Berufsordnungen: Kaufmann für 

Spedition und Logistikdienstleistung, Schienen-

fahrzeugführer, Kraftfahrzeugführer und Binnen-

schiffer. Die Maßnahme F 5 des Masterplans 

soll eine jährliche Evaluierung der Arbeitsbedin-

gungen in Güterverkehr und Logistik ermögli-

chen und den Sozialpartnern eine belastbare 

Informationsgrundlage für die Diskussion der Ar-

beitsbedingungen liefern. Daher ist bis auf Wei-

teres eine jährliche Aktualisierung dieses 

BAG-Berichts vorgesehen.

Die Betreuung der „Gleitenden Mittelfristprogno-

se für den Güter- und Personenverkehr“ mach-

te auch eine entsprechende Anpassung von § 

14 GüKG notwendig. Die Mittelfristprognose 

umfasst sämtliche in Deutschland aktiven Ver-

kehrsträger und beinhaltet detaillierte Aussagen 

zur kurz- und mittelfristigen Entwicklung des Be-

förderungsaufkommens und der Verkehrsleis-

tung in Deutschland sowie zu den 

Einflussgrößen auf die Verkehrsnachfrage. Die 

halbjährlich erscheinende Prognose, die von ei-



Verkehrswirtschaft

40

nem externen Auftragnehmer erstellt wird, dient 

der Beurteilung der Verkehrskonjunktur im Ver-

gleich zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 

als Basisinformation für verschiedene politische 

Aktivitäten sowie zur Fundierung von Investiti-

onsentscheidungen. Sie wird auf der Internetsei-

te des Bundesamtes veröffentlicht. Durch die 

engere Verzahnung mit der Mittelfristprognose 

ist die Marktbeobachtung des BAG in der Lage, 

in noch stärkerem Umfang als bisher kurz- und 

mittelfristig zu erwartende Verkehrsentwicklun-

gen in ihre Arbeit einzubeziehen.

Internationaler Luftverkehr

Im Jahr 1996 wurden erstmals Aufgaben auf 

dem Gebiet des internationalen Fluglinienver-

kehrs vom BMVBS auf das BAG übertragen. Es 

wurde Genehmigungsbehörde für Beförderungs-

entgelte/Tarife in der Passage nach dem Luftver-

kehrsgesetz in Verbindung mit den Tarifartikeln 

der jeweiligen bilateralen Luftverkehrsabkom-

men. Zusätzlich wurde das Bundesamt Hinterle-

gungsstelle für Flugpreise der Luftfahrtun- 

ternehmen der Europäischen Union. Diese Auf-

gabe entfiel mit der vollständigen Liberalisie-

rung der EU-Luftverkehrsmärkte durch die neue 

EU-Verordnung 1008/ 2008 vom 24. September 

2008.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Erleichterung 

des Marktzugangs im Luftverkehr am 1. Sep-

tember 2002 wurde die gebührenpflichtige Ge-

nehmigungspflicht von Tarifen im internatio- 

nalen Fluglinienverkehr von und nach Orten au-

ßerhalb der EU ersetzt durch eine gebühren-

freie Hinterlegungspflicht. Als Bußgeldbehörde 

kann das BAG die Anwendung von Tarifen un-

tersagen, wenn die Tarife öffentliche Interessen 

beeinträchtigen. Diese nachträgliche Eingriffs-

befugnis erfordert es, dass das BAG die Luftver-

kehrsmärkte ständig beobachtet.

Wichtige Aufgabenschwerpunkte bilden die Vor-

bereitung von Luftverkehrsverhandlungen des 

BMVBS sowie die Berichterstattung über aktuel-

le Marktentwicklungen im nationalen und inter-

nationalen Fluglinienverkehr von und nach 

Deutschland. Dabei steht die Analyse und Be-

wertung der Entwicklung der Flugpreise und -ta-

rife, der Verkehrsnachfrage und des Ver- 

kehrsangebots im Vordergrund.

Zum Einsatz kommen spezielle Softwarepro-

gramme wie z.B. das Computerreservierungs-

system Amadeus, das als elektronisches 

Verkaufs- und Buchungssystem in Deutschland 

vorherrschend ist. Des weiteren werden auch 

Statistikprogramme und US-amerikanische Fi-

ling-Systeme wie ATPCO angewendet. Seit 

2003/ 2004 sind verstärkt multinationale Aspek-

te auf EU-Ebene in den Vordergrund getreten. 

Lkw während einer Rast

Abfertigung von Flugzeugen
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So ist das BAG vom BMVBS beauftragt wor-

den, auf  interne Informationsinstrumente   und 

-methoden der EU-Kommission zurückzugrei-

fen, um die Verhandlungsposition Deutschlands 

im Vergleich zu den anderen EU-Mitgliedstaa-

ten analysieren zu können.

Konzessionsabgabe für das Betrei-
ben von Autobahnnebenbetrieben

Private Unternehmen können Nebenbetriebe 

(z.B. Tankstellen, Raststätten, Motels, Kioske) 

an Bundesautobahnen errichten und betreiben.

Als Gegenleistung für das Betriebsrecht haben 

sie seit dem 1. Juli 1997 eine Abgabe an den 

Bund zu zahlen. Deren Höhe ist am wirtschaftli-

chen Vorteil der Nebenbetriebe ausgerichtet. 

Das Verfahren zur Festsetzung und Erhebung 

der Abgabe regelt die BAB-Konzessionsabga-

benverordnung.

Zur Zeit sind insgesamt elf Konzessionsinhaber 

abgabepflichtig, wobei die Autobahn Tank u. 

Rast GmbH & Co KG mit ihrer Tochtergesell-

schaft Ostdeutsche Autobahntankstellengesell-

schaft (OATG) mbH allein über 720 

Nebenbetriebe verfügt.

Hinzu kommen 29 Gestattungsbetriebe. Sie lie-

gen an ehemaligen Bundesstraßen, die nach 

Ausbau durch Aufstufung (Widmung) zu Bundes-

autobahnen wurden. Durch Erteilung von Son-

dernutzungserlaubnissen wurde diesen 

Tankstellen der Betrieb an den Autobahnen ge-

stattet. Sie zahlen eine um 25 % ermäßigte Kon-

zessionsabgabe, solange dem Bund keine 

Kosten für das Errichten und Unterhalten einer 

Verkehrsanlage an diesem Nebenbetrieb entste-

hen.

Der Bund erzielte im Jahr 2009 Einnahmen aus 

der Konzessionsabgabe in Höhe von rund 15,9 

Mio. Euro.

Das Bundesamt ist für das Festsetzungs- und 

Erhebungsverfahren der Konzessionsabgabe 

zuständig. Es prüft, ob die ausschließlich im 

Wege der Selbstveranlagung gemeldete und 

entrichtete Abgabe zutreffend ermittelt wurde. 

Rechtsgrundlage hierfür ist § 3 der BAB-Kon-

zessionsabgabenverordnung. Konzessionsinha-

ber (Abgabepflichtige) und Dritte (i.d.R. 

Pächter) sind verpflichtet, auf Verlangen ihre 

Geschäftsunterlagen vorzulegen.

Bei Abweichungen von den Meldungen wird die 

Konzessionsabgabe durch Bescheid festge-

setzt und nacherhoben bzw. erstattet.

Pause in einer Autobahn-Raststätte
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Luftverkehr des Bundes

Das BAG ist im Auftrag des BMVBS zuständig 

für die Organisation des Luftverkehrs des Bun-

des. Es beauftragt für die Bundesverwaltung 

Luftverkehrsunternehmen mit der Erbringung 

von Beförderungsleistungen zwischen den Flug-

häfen Berlin und Köln/Bonn bzw. Düsseldorf. 

Der Sitzplatzbedarf auf diesen Strecken ist be-

sonders groß, so dass diese Leistung regelmä-

ßig ausgeschrieben wird.

Mit dem Winterflugplan 2008/2009 hat die Luft-

fahrtgesellschaft AirBerlin im Rahmen einer Neu-

ausschreibung den Auftrag erhalten, 

Berechtigte des Bundes auf den genannten Stre-

cken zu befördern. Die vereinbarten Kontingen-

te werden innerhalb eines Kontingentver- 

waltungssystems durch das BAG verwaltet und 

täglich mit dem Luftfahrtunternehmen disponiert.

Den Luftverkehr des Bundes nutzen derzeit et-

wa 100 Behörden als Web-Anwendung im Inter-

net. Die Belastung der einzelnen Behörden 

erfolgt über die im System hinterlegten Kreditkar-

ten.

Die Kommunikation zwischen dem Luftverkehrs-

unternehmen und dem Buchungssystem erfolgt 

bidirektional über festgelegte Schnittstellen. 

Nach Rückübertragung der Daten über die tat-

sächlich geflogenen Reisenden erfolgt automati-

siert die Belastung der hinterlegten Kreditkarten 

über den entsprechenden Vertragspartner.

Statistiken des Güterkraftverkehrs

Zur Beurteilung der Struktur und der Entwick-

lung des Güterkraftverkehrs führt das BAG bei 

Unternehmen, die Güterkraftverkehr betreiben, 

repräsentative Erhebungen von Angaben zu Un-

ternehmen (Unternehmensstatistik) durch. Die 

Erhebung erfolgt auf Grundlage des Verkehrs-

statistikgesetzes (VerkStatG).

Zur Nutzung der im Mautsystem anfallenden 

Daten für verkehrsstatistische Zwecke erstellt 

das BAG eine monatliche Mautstatistik. Die Da-

ten werden elektronisch aufbereitet, ausgewer-

tet und in Übersichten dargestellt.

Struktur der Unternehmen des Güter-
kraftverkehrs
- Unternehmensstatistik
Die Erhebung zur Unternehmensstatistik für 

das Jahr 2009 erstreckt sich auf eine repräsen-

tative Auswahl von höchstens 10 % der Unter-

nehmen aus den Bereichen gewerblicher 

Güterkraftverkehr und Werkverkehr.

Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unter Be-

rücksichtigung der vom Statistischen Bundes-

amt erstellten stichprobenmethodischen 

Vorgaben aus den beim BAG geführten Unter-

nehmensdateien

• für den gewerblichen Güterkraftverkehr 

nach § 15 des Güterkraftverkehrsgeset-

zes (GüKG) sowie

• für den Werkverkehr nach § 15a GüKG.

Für die Unternehmensstatistik 2009 wurden 

aus diesen Dateien 10.671 Unternehmen gezo-

gen, von denen 5.878 Unternehmen aus der 

Unternehmensdatei des gewerblichen Güter-

kraftverkehrs und 4.793 Unternehmen aus der 

Werkverkehrsdatei ausgewählt worden sind.
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Erhebungsmerkmale, Akzeptanz 
und Ablauf
Anlässlich der Unternehmensstrukturerhebung 

für das Jahr 2009 wurden bei Unternehmen des 

gewerblichen Güterkraftverkehrs, die Lastkraft-

fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigem 

Gesamtgewicht einsetzen, Angaben zum Unter-

nehmen, zu den Fahrzeugen und den Beschäf-

tigten erhoben. Insbesondere handelt es sich 

dabei um Auskünfte über die wirtschaftlichen Tä-

tigkeiten, die Art der Beteiligung am Güterkraft-

verkehr, die Anzahl, die Nutzlast und das 

zulässige Gesamtgewicht der Fahrzeuge zur Gü-

terbeförderung sowie die Anzahl der im Straßen-

verkehr Beschäftigten nach der Art der Tätigkeit 

sowie der Stellung im Beruf.

Für die Unternehmensstatistik besteht Auskunfts-

pflicht. Von den im Jahr 2008 in die Erhebung ge-

langten 10.811 Unternehmen sind 7.731 

Unternehmen für die statistische Auswertung ge-

nutzt worden. Die Differenz waren Ausfälle von 

Unternehmen, die z.B. zum Stichtag ruhten, 

nicht mehr bestanden oder keine Lkws mehr ein-

setzten.

Nahezu sämtliche Tätigkeiten für die Erstellung 

der Statistik werden vom BAG durchgeführt. Da-

zu gehören die Stichprobenziehung und der 

Versand der Fragebögen aber auch die Daten-

erfassung und -auswertung. Lediglich eine Er-

gänzung der Kfz-Kennzeichen durch 

technische Daten aus dem Zentralen Fahr-

zeugregister des Kraftfahrt-Bundesamtes wird 

noch zusätzlich durchgeführt. Durch Plausibili-

tätsprüfungen wird eine hohe Qualität dieser 

Statistik erreicht.

Die Ergebnisse der Unternehmensstatistik für 

das Jahr 2008 wurden vom BAG im Bericht 

„Struktur der Unternehmen des gewerblichen 

Güterkraftverkehrs und des Werkverkehrs, 

Stand: „November 2008 – USTAT 15“ im Febru-

ar 2010 veröffentlicht. Der Bericht „USTAT 16“, 

auf Grundlage der Erhebung aus 2009, wird An-

fang des Jahres 2011 erscheinen. Die Berichte 

können - ebenso wie die bisher erschienenen 

Veröffentlichungen - beim BAG bezogen wer-

den.



Verkehrswirtschaft

44

Fahrleistungen auf mautpflichtigen 
Straßen
-Mautstatistik
Im Rahmen der Mautstatistik werden Daten 

über die Fahrleistungen und Fahrten von maut-

pflichtigen Fahrzeugen auf mautpflichtigen Stra-

ßen, die über das automatische oder manuelle 

System erfasst werden, nach verschiedenen Kri-

terien statistisch ausgewertet. Die Statistiken 

werden seit Anfang 2008 in einer monatlichen 

und jährlichen Erscheinungsfolge unter 

www.bag.bund.de publiziert und enthalten je-

weils einen Vergleich zu dem vorherigen Zeit-

raum. 

In Übersichten werden Fahrleistungen und Maut-

fahrten, untergliedert nach dem Zulassungs-

staat des Mautfahrzeuges dargestellt. 

Zusätzlich erfolgt eine Untergliederung nach In-

land/ Ausland und hierbei wiederum nach EU- 

und Nicht-EU-Staaten.

Weitere Übersichten stellen die Anzahl der Be-

fahrungen an den Grenzübergängen im maut-

pflichtigen Straßennetz dar. 

Die Berücksichtigung des Merkmals Emissions-

klassen lassen insbesondere durch den Ver-

gleich mit Vorjahreswerten erkennen, dass 

kontinuierlich immer „sauberere“ Fahrzeuge ein-

gesetzt werden.

Der Bereich der Mautstatistik wird kontinuierlich 

ausgebaut, um weitere Informationen für Ver-

kehrspolitik, -planung und -forschung liefern zu 

können.

In den ebenfalls auf der Internetseite des Bun-

desamtes veröffentlichten „Methodische Erläute-

rungen“ erfolgt eine ausführliche Beschreibung 

der Datengrundlage mit weiteren Erklärungen.

Anteil der Fahrleistungen nach Nationalitäten 
im Jahr 2009

Fahrleistungen in Mrd. Kilometern
nach Schadstoffklassen
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Zivile Notfallvorsorge im Straßen-
güterverkehr

Transportorganisationen
Das Bundesamt für Güterverkehr nimmt nach 

dem Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG) Auf-

gaben auf dem Gebiet der Zivilen Notfallvorsor-

ge im Straßengüterverkehr wahr. Die 

Planungen und Vorsorgemaßnahmen in diesem 

Aufgabenbereich werden unter der Bezeich-

nung „Transportorganisation des Bundes“ durch-

geführt.

In einer Krise sowie in einem Spannungs- und 

Verteidigungsfall sind in erheblichem Umfang le-

benswichtige Güter zur Versorgung der Bevölke-

rung und verteidigungswichtige Güter zu 

befördern. Eine wesentliche Aufgabe des Staa-

tes ist es, in solchen Notsituationen eine ausrei-

chende und geeignete Versorgung der 

Bevölkerung und der Wirtschaft mit Verkehrsleis-

tungen sicherzustellen. Auch die Streitkräfte 

sind im Rahmen ihrer Verteidigungsaufgaben 

durch die zivile Seite logistisch zu unterstützen.

Das BAG hat im Auftrag des Bundesministeri-

ums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die 

entsprechenden Vorsorgemaßnahmen zur Si-

cherstellung des überregionalen Straßengüter-

verkehrs einschließlich der hierzu 

erforderlichen Nebenleistungen, wie z. B. des 

Güterumschlags, zu treffen. Ziel dieser Maßnah-

men ist, Transportmittel im staatlichen Interesse 

prioritär zu einem bestimmten Zeitpunkt, an ei-

nem bestimmten Ort und im erforderlichen Um-

fang bereitstellen zu können. Hiermit sollen 

leistungsfähige Unternehmen des gewerblichen 

Güterkraftverkehrs befasst werden, die sich zur 

Mitwirkung  bei   den  Aufgaben der Verkehrs- 

sicherstellung bereit erklärt haben.

Für die Sicherstellung lebenswichtiger regiona-

ler Gütertransporte zur Versorgung der Bevölke-

rung sowie von Sammel- und Verteiler- 

verkehren im Zusammenhang mit der Produkti-

on von Gütern und für regionale Transporte für 

die Streitkräfte haben die Länder entsprechen-

de Vorbereitungen zu treffen (Transportorgani-

sationen der Länder). Auf Antrag eines Landes 

beim BMVBS kann das BAG - in Zusammenar-

beit mit dem Kraftfahrt-Bundesamt - die Vorbe-

reitungen ganz oder teilweise für die 

Transportorganisationen der Länder treffen. Alle 

Länder haben von dieser Möglichkeit Gebrauch 

gemacht.
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Sicherung von Verkehrsleistungen
Da das VSG nur die Grundlage für staatliche Ein-

griffe zur Sicherstellung des Straßengüterver-

kehrs im Spannungs- und Verteidigungsfall 

bildet, hat der Gesetzgeber im Jahr 2004 zur 

Schließung der bestehenden Lücke in der staatli-

chen Notfallvorsorge für sonstige Großschadens-

lagen das Verkehrsleistungsgesetz (VerkLG) 

verabschiedet. Die zur Ausführung notwendigen 

Ausführungsbestimmungen sind in der sich in 

der Novellierung befindenden Verwaltungsvor-

schrift zum VerkLG vom 04. Juli 2006 enthalten.

Zweck des VerkLG ist die Sicherstellung von 

ausreichenden Verkehrsleistungen in allgemei-

nen Notlagen, bei denen ein Bedarf nicht, nicht 

rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßigen Mit-

teln gedeckt werden kann. Die Leistungen nach 

dem VerkLG dürfen jedoch nur angefordert wer-

den, wenn durch Beschluss der Bundesregie-

rung festgestellt wurde, dass die Sicherung 

ausreichender Verkehrsleistungen erforderlich 

ist

• im Rahmen der Amtshilfe des Bundes bei ei-

ner Naturkatastrophe oder einem beson-

ders schweren Unglücksfall, einschließlich 

eines terroristischen Anschlages,

• bei einer wirtschaftlichen Krisenlage, durch 

die die Versorgung mit lebenswichtigen Gü-

tern gestört ist,

• zur Unterstützung der Streitkräfte bei Einsät-

zen aufgrund internationaler Vereinbarun-

gen oder im Rahmen der Vereinten 

Nationen sowie

• im Rahmen der Notfallbewältigung auf-

grund internationaler Vereinbarungen.

Wird das VerkLG von der Bundesregierung für 

anwendbar erklärt, können die anforderungsbe-

rechtigten Behörden Verkehrsleistungen auf 

dem Gebiet des Straßenverkehrs beim BAG an-

fordern.

Das VerkLG unterscheidet drei Leistungsarten:

• die einmalige oder wiederkehrende Beför-

derung von Personen und Gütern,

• die Überlassung von  Verkehrsmitteln und 

-anlagen zum Gebrauch, Mitgebrauch 

oder zur Nutzung,

• die Benutzung der Verkehrsinfrastruktur 

einschließlich der Ausrüstung, der Informa-

tions- und Kommunikationssysteme.

Das BAG ist im Anwendungsfall berechtigt, Ver-

kehrsunternehmen und Nutzfahrzeughalter zu 

Güter- und Personentransporten und zu sonsti-

gen Leistungen im Bereich des Straßenver-

kehrs zu verpflichten.

Angesichts des Umfangs und der Vielfältigkeit 

der möglichen Anforderungen, die von den an-

forderungsberechtigten Behörden an das BAG 

herangetragen werden können, ist dieses als 

nach dem VerkLG zuständige Behörde be-

strebt, durch angemessene Vorsorgeplanungen 

(u.a. Aufbau und Pflege von Unternehmens- 

und Fahrzeugdateien) einem Ernstfall wirkungs-

voll zu begegnen. Die dazu erforderlichen Aus-

künfte werden zum Teil direkt bei den Unter- 

nehmen, die zur Leistung nach dem VerkLG 

verpflichtet werden können, eingeholt.

Zur Überprüfung der Praxistauglichkeit der vor-

genommenen Planungen nimmt das Bundes-

amt regelmäßig an länderübergreifenden 

Krisenmanagementübungen (Lükex) teil und 

führt eigene Übungen durch.
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Zuwendungsverfahren

Im Zusammenhang mit der Einführung der Lkw-

Maut verständigten sich der Deutsche Bundes-

tag, der Bundesrat und die Bundesregierung, 

zur Harmonisierung der Wettbewerbsbedingun-

gen des europäischen Güterverkehrs Zuwendun-

gen in Höhe von 600 Mio. Euro pro Jahr für 

Unternehmen des Güterkraftverkehrs bereitzu-

stellen.

Neben der bereits durchgeführten Absenkung 

der Kraftfahrzeugsteuer für schwere Nutzfahr-

zeuge und dem „Innovationsprogramm“ zur An-

schaffung emissionsarmer schwerer Lkw wird 

mit Beginn des Jahres 2009 mit den neu und un-

befristet geschaffenen Maßnahmen zur Förde-

rung der Sicherheit und der Umwelt 

(Förderprogramm „De-minimis“) sowie zur Förde-

rung der Aus- und Weiterbildung, der Qualifizie-

rung und Beschäftigung (Förderprogramm 

"Aus- und Weiterbildung") die volle Harmonisie-

rung in Höhe von 600 Mio. Euro erreicht.

Das Bundesamt für Güterverkehr führt diese För-

derprogramme im Auftrag des Bundesministeri-

ums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

durch und ist damit die für die Bearbeitung der 

Förderanträge zuständige Bewilligungsbehörde.

Rechtsgrundlagen für die staatliche Förderung 

von Unternehmen des Güterkraftverkehrsgewer-

bes sind neben den einschlägigen EU-Rechts-

vorschriften die Bestimmungen der Bundes- 

haushaltsordnung in Verbindung mit den Förder-

richtlinien "De-minimis" und "Aus- und Weiterbil-

dung". Gefördert werden Maßnahmen der 

Sicherheit und der Umwelt sowie Maßnahmen 

der Aus- und Weiterbildung bzw. der Qualifizie-

rung und Beschäftigung.

Der jährliche Zuwendungshöchstbetrag im Rah-

men des "De-minimis"- Förderprogramms ist ab-

hängig von der Zahl der schweren Nutzfahr- 

zeuge, die auf das antragstellende Unterneh-

men verkehrsrechtlich zugelassen sind. Inner-

halb dieses Höchstbetrages können Unter- 

nehmen des Güterverkehrs unter anderem für 

den Erwerb von Partikelminderungssystemen 

oder Fahrerassistenzsystemen pro Jahr Zu-

schüsse in Höhe von zurzeit bis zu 33.000 Euro 

erhalten.

Bilden Unternehmen des Güterverkehrs Berufs-

kraftfahrer aus, sind im Rahmen des Förderpro-

gramms "Aus- und Weiterbildung" Zuschüsse 

von 60 bzw. 70 % der Ausbildungskosten mög-

lich. Für die berufliche Weiterbildung der Be-

schäftigten in Form von Lehrgängen, 

Seminaren oder Schulungen können ebenfalls 

Zuschüsse von bis zu 70 % gewährt werden.

Förderberechtigt sind Unternehmen, die ge-

werblichen Güterkraftverkehr oder Werkverkehr 

betreiben und Eigentümer oder Halter von in 

der Bundesrepublik zum Verkehr auf öffentli-

chen Straßen zugelassenen schweren Nutzfahr-

zeuge sind.

Nach dem Ende der Antragsfrist für die erste 

Förderperiode 2009 traten für die Förderperi-

ode 2010 die Förderrichtlinien mit einigen we-

sentlichen Änderungen nach Ihrer Verkündung 

am 01.11.2009 in Kraft.

Das Bundesamt hat auf seiner Internetseite An-

tragsvordrucke, Merkblätter, Ausfüllanleitungen 

und Rechtsvorschriften zur Verfügung gestellt. 

Den antragsberechtigten Unternehmen steht zu-

dem eine Servicenummer und eine E-Mail-

Adresse für die Beantwortung von Fachfragen 

zur Verfügung.
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Dienstleistungszentrum 
Reisestelle

Das BMVBS hat mit Wirkung vom 1. Mai 2009 

das Dienstleistungszentrum Reisestelle (DLZ) 

als eine besondere Organisationseinheit im Bun-

desamt eingerichtet und aufbauorganisatorisch 

direkt dem Präsidenten des BAG unterstellt. Die-

ses DLZ nimmt ressortweit Serviceaufgaben ins-

besondere zur Vorbereitung und Abrechnung 

von Dienstreisen sowie für Leistungen im Rah-

men von Umsetzungen, Abordnungen oder Ver-

setzungen wahr.

Für den Bereich der Dienstreisen ist optional 

ein elektronisches Verfahren eingeführt, mit 

dem das Durchführen von Dienstreisen ohne 

großen Zeitaufwand beantragt und genehmigt 

wird. Eine zeitnahe Erstattung der den Beschäf-

tigten entstandener Kosten ist dadurch sicherge-

stellt.

Im Jahr 2009 bearbeitete das DLZ alle Anträge 

auf Reisekostenvergütung von Beschäftigten 

des BMVBS und war zudem Dienstleister für fol-

gende Behörden im Geschäftsbereich:

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Bundes-

anstalt für Straßenwesen, Bundesamt für Bauwe-

sen und Raumordnung, Bundesanstalt für 

Gewässerkunde, Bundesamt für Seeschifffahrt 

und Hydrographie, Bundesstelle für Seeunfallun-

tersuchung, Deutscher Wetterdienst und Luft-

fahrtbundesamt. Im Jahr 2010 folgen die 

Bundesanstalt für Wasserbau, die Bundesstelle 

für Flugunfalluntersuchung, das Eisenbahnbun-

desamt und die Wasser- und Schifffahrtsdirekti-

on Mitte in Hannover.

Die Anbindung der anderen Behörden der Bun-

desverkehrs- und Bauverwaltung wird im ersten 

Halbjahr 2012 abgeschlossen sein.
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Zentrale Dienste

Allgemeines
Zur Aufgabenerfüllung des Bundesamtes be-

steht ein erheblicher Bedarf an Sach- und Ser-

viceleistungen, der sowohl für die Beschäftigten 

des BAG als auch für die externen Kunden der 

Behörde (z.B. Fahr- und Fernsprechdienst, 

Post- und Botendienst) gedeckt werden muss.

Hervorzuheben sind insbesondere

• die Verwaltung und Bewirtschaftung der 

Diensträume in 13 Liegenschaften mit 

Grundstücksflächen von insgesamt ca. 

60.000 qm, wovon ca. 29.300 qm auf Büro-

und Nutzflächen entfallen

• die Beschaffung und Verwaltung des BAG-

Fuhrparks mit ca. 500 Dienstfahrzeugen, 

von denen ca. 430 Fahrzeuge als Büro-

Kfz entwickelt und im Kontrolldienst einge-

setzt werden. Die Dienstfahrzeuge errei-

chen eine jährliche Laufleistung von 

insgesamt ca. 25 Millionen Kilometer

• die Ausstattung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Kontrolldienstes mit Dienst-

und Schutzkleidung.

Zur Deckung dieses Sachbedarfs standen in 

2009 Haushaltsmittel in Höhe von ca. 26 Millio-

nen Euro (ohne IT) zur Verfügung.

Personal
Die Aufgabenwahrnehmung der Personalverwal-

tung war im Berichtszeitraum insbesondere ge-

prägt von dem am 12.02.2009 in seinen 

wesentlichen Teilen in Kraft getretenen Dienst-

rechtsneuordnungsgesetz (DNeuG), mit dem 

die geltenden Regelungen für Status, Besol-

dung und Versorgung der Beamten im Bereich 

des Bundes neu gefasst wurden. Dies war auch 

mit umfangreichen Arbeiten hinsichtlich der Über-

leitung der Beamtinnen und Beamten in die 

zum 01.07.2009 eingeführten neuen Besol-

dungstabellen verbunden.

Einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt bildete 

die Umsetzung der Änderungstarifverträge zum 

TVöD/TVÜ-Bund vom 31.03.2008. Dies beinhal-

tete u.a. die Verlängerung der Besitzstandsrege-

lungen für Aufstiege, welche sich aus der 

Überleitung von 2005/06 ergaben.

In der ersten Jahreshälfte des Berichtszeit-

raums war die Beurteilungsrunde 2009 (Beurtei-

lungszeitraum 2007 bis 2008) für die 395 zu 

beurteilenden Beamtinnen und Beamten des 

Bundesamtes durchzuführen.

Der Schwerpunkt der Personalgewinnung lag 

im Jahr 2009 auf dem personellen Aufbau des 

neuen Referates „Zuwendungsverfahren“. Be-

reits im Vorfeld wurden umfangreiche personal-

wirtschaftliche Maßnahmen eingeleitet, um 

einen erfolgreichen Start des neuen Referates 

am 1. Januar 2009 aus personeller Sicht ge-

währleisten zu können.

Innerhalb eines sehr engen Zeitrahmens und 

unter besonderen haushaltsrechtlichen Rah-

menbedingungen wurde entsprechendes Perso-

nal rekrutiert.

Eingangsbereich der BAG-Zentrale in Köln
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Der personelle Aufbau des Dienstleistungszen-

trums Reisestelle wurde auf der Grundlage des 

bisherigen Organisationskonzeptes fortgeführt 

und zwischenzeitlich abgeschlossen.

Der Ausbau des Arbeitsschutz- und Gesundheits-

managements für die Mitarbeiter/innen des 

BAG wurde weiter vorangebracht. Neben der Mit-

wirkung in Ausschüssen und Arbeitsgruppen, 

z.B. zur Einführung einer Dienstvereinbarung 

„Sucht“ wurde die Überarbeitung des in der 

BVBS gültigen WSV-Handbuches abgeschlos-

sen. Zudem wurden Verfahrenshinweise zum be-

trieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) 

erarbeitet.

Als Ansprechpartnerin für soziale Angelegenhei-

ten wurde 2009 ein eigener Dienstposten in der 

Personalabteilung eingerichtet. Hier steht eine 

Sozialpädagogin als Kontaktstelle für die sozia-

le Betreuung zur Verfügung.

In 2009 fanden im Rahmen eines Pilotprojektes 

die ersten vier Schulungen zum Thema „Deeska-

lation und Konfliktbewältigung“ für 56 Beschäftig-

te des Maut- und Straßenkontrolldienstes statt. 

Nach der erfolgreichen Implementierung wer-

den die Schulungen in 2010 dauerhaft fortge-

setzt.

Gemäß den Vorgaben des LeistungsTV-Bund in 

Verbindung mit den entsprechenden Rahmen-

dienstvereinbarungen zwischen BMVBS und 

HPR sowie BAG und GPR wird seit 01.04.2008 

jährlich die leistungsorientierte Bezahlung von 

Tarifbeschäftigten durchgeführt.

Durch die Einführung der leistungsorientierten 

Bezahlung soll zum einen die Motivation und 

die Eigenverantwortung der Tarifbeschäftigten 

gefördert werden, indem Leistungen mehr Aner-

kennung finden. Zum anderen soll die Führungs-

kultur im öffentlichen Dienst gestärkt werden. 

Führungskräfte erhalten über das Instrument 

der Leistungsfeststellung ein effektives Mittel 

der Personalsteuerung, das verantwortungsvoll 

genutzt werden muss.

Ausbildung
Die Ausbildungsoffensive wurde auch im Jahre 

2009 fortgesetzt. In deren Rahmen wurden ins-

gesamt 20 neue Ausbildungsverhältnisse be-

gründet, davon 6 in der Zentrale und 14 in den 

Außenstellen. Zwei Auszubildende erlernen den 

Beruf des Fachinformatikers-Systemintegration, 

die übrigen befinden sich in der Ausbildung 

zum/zur Verwaltungsfachangestellten.

In 2009 absolvierten 14 Auszubildende erfolg-

reich die Abschlussprüfung. Alle wurden zu-

nächst auf der Basis von Zeitarbeitsverträgen 

beim BAG übernommen. Zwischenzeitlich konn-

ten einige dieser Arbeitsverhältnisse in unbefris-

tete Verträge umgewandelt werden.

BAG-Auszubildende hält ein Kurzreferat
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Fortbildung
Im Berichtszeitraum wurden zahlreiche externe 

und interne Fort- und Weiterbildungsmaßnah-

men für die Beschäftigten des BAG durchge-

führt.

Dazu gehörten die turnusmäßigen fachspezifi-

schen Fortbildungsveranstaltungen, unter ande-

rem in den Rechtsbereichen Güterkraftver- 

kehrsrecht, Fahrpersonalrecht, Gefahrgutrecht, 

Straßenverkehrsrecht und Abfallrecht für Stra-

ßenkontrolleure unter der Federführung des 

Fachreferates, an denen etwa 290 Beschäftigte 

teilnahmen.

Die seit 2006 laufenden Schulungen für Beschäf-

tigte in besonders korruptionsgefährdeten Ar-

beitsbereichen (Bibka) wurden in 2009 

fortgeführt. An 15 Schulungsterminen wurden 

480 Beschäftigte des Innen- und Außendienstes 

des BAG geschult.

Hausinterne Seminare, beispielsweise zum The-

ma „Interne Revision“, „Urlaubsrecht“, „Haus-

halts- und Zuwendungsrecht“, „SMS-Stiewi“, 

und „Grundlagen des BRKG“ sowie „Neues 

Dienstrecht“ konnten für 322 Mitarbeiter/innen 

des Hauses durchgeführt werden.

Zu den externen Veranstaltungen zählen die Teil-

nahme an Seminaren der SAF, der BAKÖV, des 

Kommunalen Bildungswerkes und weiterer Fort-

bildungsträger.

Informationstechnik im Bundesamt
Das IT-Referat des BAG betreut rund 1.700 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und Au-

ßendienst, die mit Hard- und Software 

ausgestattet sind. Alle Arbeitsbereiche in der 

Zentrale und den Außenstellen verfügen über ei-

ne Anbindung an das Rechenzentrum (RZ) in 

Köln. Über Art und Umfang der IT-Anwendun-

gen gibt folgende Tabelle einen Überblick:

Die IT-Anwendungen werden in einem hochver-

fügbaren RZ betrieben. Für jeden Bedarf steht 

die entsprechende Plattform zur Verfügung.  Als 

Plattform wird hier eine Kombination von Be-

triebssystem und Hardware bezeichnet, auf der 

IT-Anwendungen ausgeführt werden. Zum Ein-

satz kommen sowohl moderne Unix- und Win-

dows-Systeme auf aktuellen Server-Plattformen 

als auch eine Terminal-Serverfarm (Citrix), über 

die ca. 60 IT-Anwendungen bereit gestellt wer-

den.

Zur Sicherheits- und Hochverfügbarkeitsinfra-

struktur gehören Server-Cluster für alle wichti-

gen IT-Anwendungen (mission critical 

applications) sowie Firewall- und Virenschutz-

systeme. Für die zentrale und plattformübergrei-

fende Speicherung von Daten ist ein 

Speichernetzwerk (Storage Area Network - 

SAN) im Einsatz.

Für die Netzkommunikation mit den Außen-

stellen wird die vom Deutschen Wetterdienst be-

triebene Weitverkehrsinfrastruktur der Bundes-

verwaltung für Verkehr, Bau und Stadt- 

entwicklung genutzt.
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Einnahmen und Ausgaben
Auf die Konten des Bundesamtes - Zahlstelle - 

wurden ca. 98.000 Einzahlungen aufgrund von 

Forderungen aus den verschiedenen Aufgaben-

bereichen getätigt. 534.000 Buchungen wurden 

abgewickelt und 24.000 Auszahlungen geleistet.

Die Einnahmen und Ausgaben des Bundesam-

tes sind im Einzelplan 12 des Bundeshaushalts-

plans veranschlagt. Nachfolgend ist der 

Abschluss des Haushaltsjahres 2009 dargestellt.

Einnahmen und Ausgaben
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